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214. 
Verordnung: 

COVID-19-Öffnungsverordnung – COVID-19-ÖV und 1. Novelle zur COVID-
19-Öffnungsverordnung 

214. Verordnung des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz 
mit der die Verordnung über erste Öffnungsschritte in Bezug auf die COVID-19-Pandemie 
erlassen wird (COVID-19-Öffnungsverordnung – COVID-19-ÖV) und die COVID-19-
Öffnungsverordnung geändert wird (1. Novelle zur COVID-19-Öffnungsverordnung) 

Artikel 1 
Verordnung über erste Öffnungsschritte in Bezug auf die COVID-19-Pandemie (COVID-19-

Öffnungsverordnung – COVID-19-ÖV) 

Auf Grund der §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 des COVID-19-Maßnahmengesetzes, BGBl. I Nr. 12/2020, zuletzt 
geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 33/2021, sowie des §§ 5c und 15 des Epidemiegesetzes 1950, BGBl. 
Nr. 186/1950, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 64/2021, wird verordnet: 
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Allgemeine Bestimmungen 
§ 1. 

 (1) Als Maske im Sinne dieser Verordnung gilt eine Atemschutzmaske der Schutzklasse FFP2 (FFP2-Maske) 
ohne Ausatemventil oder eine Maske mit mindestens gleichwertig genormtem Standard. 

(2) Als Nachweis einer geringen epidemiologischen Gefahr im Sinne dieser Verordnung gilt 

1. ein Nachweis über ein negatives Ergebnis eines SARS-CoV-2-Antigentests zur Eigenanwendung, der 
in einem behördlichen Datenverarbeitungssystem erfasst wird und dessen Abnahme nicht mehr als 
24 Stunden zurückliegen darf, 

2. ein Nachweis einer befugten Stelle über ein negatives Ergebnis eines Antigentests auf SARS-CoV-2, 
dessen Abnahme nicht mehr als 48 Stunden zurückliegen darf, 

3. ein Nachweis einer befugten Stelle über ein negatives Ergebnis eines molekularbiologischen Tests auf 
SARS-CoV-2, dessen Abnahme nicht mehr als 72 Stunden zurückliegen darf, 

4. eine ärztliche Bestätigung über eine in den letzten sechs Monaten überstandene Infektion mit SARS-
CoV-2, die molekularbiologisch bestätigt wurde, 

5. ein Nachweis über eine mit einem zentral zugelassenen Impfstoff gegen COVID-19 erfolgte 

a) Erstimpfung ab dem 22. Tag nach der Erstimpfung, wobei diese nicht länger als drei Monate 
zurückliegen darf, oder 

b) Zweitimpfung, wobei die Erstimpfung nicht länger als neun Monate zurückliegen darf, oder 

c) Impfung ab dem 22. Tag nach der Impfung bei Impfstoffen, bei denen nur eine Impfung 
vorgesehen ist, wobei diese nicht länger als neun Monate zurückliegen darf, oder 

d) Impfung, sofern mindestens 21 Tage vor der Impfung ein positiver molekularbiologischer Test 
auf SARS-CoV-2 bzw. vor der Impfung ein Nachweis über neutralisierende Antikörper vorlag, 
wobei die Impfung nicht länger als neun Monate zurückliegen darf, 



6. ein Nachweis nach § 4 Abs. 18 EpiG oder ein Absonderungsbescheid, wenn dieser für eine in den 
letzten sechs Monaten vor der vorgesehenen Testung nachweislich mit SARS-CoV-2 erkrankte Person 
ausgestellt wurde, 

7. ein Nachweis über neutralisierende Antikörper, der nicht älter als drei Monate sein darf. 

Kann ein Nachweis einer geringen epidemiologischen Gefahr nicht vorgelegt werden, ist ausnahmsweise 
ein SARS-CoV-2-Antigentest zur Eigenanwendung unter Aufsicht des Betreibers einer Betriebsstätte 
gemäß den §§ 5 bis 7, einer nicht öffentlichen Sportstätte gemäß § 8, einer Freizeit- und Kultureinrichtung 
gemäß § 9, eines Alten- und Pflegeheims oder einer stationären Wohneinrichtung der Behindertenhilfe 
(§ 11), einer Krankenanstalt, Kuranstalt oder eines sonstigen Ortes, an dem eine Gesundheitsdienstleistung 
erbracht wird (§ 12) oder des für eine Zusammenkunft Verantwortlichen (§§ 13 bis 16) durchzuführen. Das 
negative Testergebnis ist für die Dauer des Aufenthalts bereitzuhalten. 

(3) Sofern in dieser Verordnung ein COVID-19-Präventionskonzept vorgeschrieben wird, ist ein dem Stand 
der Wissenschaft entsprechendes Konzept zur Minimierung des Infektionsrisikos mit SARS-CoV-2 auszuarbeiten 
und umzusetzen. Das COVID-19-Präventionskonzept hat insbesondere zu enthalten: 

1. spezifische Hygienemaßnahmen, 

2. Regelungen zum Verhalten bei Auftreten einer SARS-CoV-2-Infektion, 

3. Regelungen betreffend die Nutzung sanitärer Einrichtungen, 

4. gegebenenfalls Regelungen betreffend die Konsumation von Speisen und Getränken, 

5. Regelungen zur Steuerung der Personenströme und Regulierung der Anzahl der Personen, 

6. Regelungen betreffend Entzerrungsmaßnahmen, wie Absperrungen und Bodenmarkierungen, 

7. Vorgaben zur Schulung der Mitarbeiter in Bezug auf Hygienemaßnahmen und die Durchführung 
eines SARS-CoV-2-Antigentests. 

(4) Als COVID-19-Beauftragte dürfen nur geeignete Personen bestellt werden. Voraussetzung für eine solche 
Eignung sind zumindest die Kenntnis des COVID-19-Präventionskonzepts sowie der örtlichen Gegebenheiten und 
der organisatorischen Abläufe. Der COVID-19-Beauftragte dient als Ansprechperson für die Behörden und hat die 
Umsetzung des COVID-19-Präventionskonzepts zu überwachen. 

 

 

Öffentliche Orte 
§ 2. 

 (1) Beim Betreten öffentlicher Orte im Freien ist gegenüber Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt 
leben, ein Abstand von mindestens zwei Metern einzuhalten. 

(2) Beim Betreten öffentlicher Orte in geschlossenen Räumen ist gegenüber Personen, die nicht im 
gemeinsamen Haushalt leben, ein Abstand von mindestens zwei Metern einzuhalten und eine Maske zu tragen. 

(3) Für die Sportausübung an öffentlichen Orten gilt § 8 Abs. 6 und § 13 Abs. 2 Z 1 und 2 sinngemäß. 

 

 

Massenbeförderungsmittel 
§ 3. 

 In Massenbeförderungsmitteln und den dazugehörigen U-Bahn-Stationen, Bahnsteigen, Haltestellen, 
Bahnhöfen und Flughäfen sowie deren jeweiligen Verbindungsbauwerken ist gegenüber Personen, die nicht im 
gemeinsamen Haushalt leben, ein Abstand von mindestens zwei Metern einzuhalten und eine Maske zu tragen. Ist 
auf Grund der Anzahl der Fahrgäste sowie beim Ein- und Aussteigen die Einhaltung dieses Abstands nicht 
möglich, kann davon ausnahmsweise abgewichen werden. 

 

 

Fahrgemeinschaften, Gelegenheitsverkehr, Seil- und Zahnradbahnen 
§ 4. 

 (1) Die gemeinsame Benützung von mehrspurigen Kraftfahrzeugen durch Personen, die nicht im 
gemeinsamen Haushalt leben, ist nur zulässig, wenn in jeder Sitzreihe einschließlich dem Lenker nur zwei 
Personen befördert werden. Gleiches gilt auch für Taxis und taxiähnliche Betriebe sowie an Bord von 
Luftfahrzeugen, welche nicht als Massenbeförderungsmittel gelten. Zusätzlich ist eine Maske zu tragen. 



(2) Bei der Beförderung von Menschen mit Behinderung, von Schülern und von Kindergartenkindern kann 
für Taxis, taxiähnliche Betriebe und Schülertransporte im Sinne der §§ 30a ff des 
Familienlastenausgleichsgesetzes 1967, BGBl. Nr. 376/1967, von Abs. 1 Satz 1 abgewichen werden, wenn dies 
auf Grund der Anzahl der Fahrgäste erforderlich ist. 

(3) Für die Benützung von Seil- und Zahnradbahnen gilt: 

1. § 3 gilt sinngemäß, wobei die Maske auch in geschlossenen oder abdeckbaren Fahrbetriebsmitteln 
(Gondeln, Kabinen, abdeckbaren Sesseln) und in geschlossenen Zugangsbereichen von Seil- und 
Zahnradbahnen zu tragen ist. 

2. In geschlossenen oder abdeckbaren Fahrbetriebsmitteln (Gondeln, Kabinen, abdeckbaren Sesseln) 
dürfen höchstens so viele Personen gleichzeitig befördert werden, dass die Hälfte der 
Beförderungskapazität des Fahrbetriebsmittels nicht überschritten wird. Dies gilt nicht, wenn 
ausschließlich Personen aus demselben Haushalt befördert werden. 

(4) Der Betreiber von Seil- und Zahnradbahnen hat einen COVID-19-Beauftragten zu bestellen und ein 
COVID-19-Präventionskonzept auszuarbeiten und umzusetzen. 

 

 

Kundenbereiche 
§ 5. 

 (1) Das Betreten und Befahren des Kundenbereichs von Betriebsstätten ist nur unter folgenden 
Voraussetzungen zulässig: 

1. Gegenüber Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben, ist ein Abstand von mindestens zwei 
Metern einzuhalten. 

2. Kunden haben in geschlossenen Räumen eine Maske zu tragen. 

3. Der Betreiber hat sicherzustellen, dass sich maximal so viele Kunden gleichzeitig im Kundenbereich 
aufhalten, dass pro Kunde 20 m² zur Verfügung stehen; ist der Kundenbereich kleiner als 20 m², so darf 
jeweils nur ein Kunde zuzüglich der im gemeinsamen Haushalt lebenden Personen den Kundenbereich 
der Betriebsstätte betreten. Bei Betriebsstätten ohne Personal ist in geeigneter Weise auf diese 
Voraussetzung hinzuweisen. 

4. Der Betreiber von Betriebsstätten gemäß Abs. 3 hat sicherzustellen, dass sich maximal so viele Kunden 
gleichzeitig im Kundenbereich aufhalten, dass pro Kunde 10 m² zur Verfügung stehen; ist der 
Kundenbereich kleiner als 10 m², so darf jeweils nur ein Kunde zuzüglich der im gemeinsamen Haushalt 
lebenden Personen den Kundenbereich der Betriebsstätte betreten. 

(2) Das Betreten von baulich verbundenen Betriebsstätten (Einkaufszentren, Markthallen) ist nur unter 
folgenden Voraussetzungen zulässig: 

1. Abs. 1 Z 1 und 2 gilt sinngemäß auch in den Verbindungsbauwerken. 

2. Abs. 1 Z 3 gilt mit der Maßgabe, dass 

a) bei Einkaufszentren die Flächen der Kundenbereiche der Betriebsstätten ohne Berücksichtigung des 
Verbindungsbauwerks zusammenzuzählen sind und dass sich sowohl im Kundenbereich der 
jeweiligen Betriebsstätten als auch im Verbindungsbauwerk maximal so viele Kunden gleichzeitig 
aufhalten dürfen, dass pro Kunde 20 m² der so ermittelten Fläche zur Verfügung stehen, wobei sich 
in Kundenbereichen von Betriebsstätten gemäß Abs. 3 nur so viele Kunden im Kundenbereich 
aufhalten dürfen, dass pro Kunde 10 m² zur Verfügung stehen, 

b) bei Markthallen die Flächen der Kundenbereiche der Betriebsstätten und des Verbindungsbauwerks 
zusammenzuzählen sind und dass sich sowohl auf der so ermittelten Fläche als auch im 
Kundenbereich der jeweiligen Betriebsstätten maximal so viele Kunden gleichzeitig aufhalten 
dürfen, dass pro Kunde 20 m² der so ermittelten Fläche bzw. des Kundenbereichs der Betriebsstätte 
zur Verfügung stehen. 

3. Kunden dürfen Verbindungsbauwerke einschließlich Gang-, Aufzugs-, Stiegen- und sonstiger 
allgemein zugänglicher Bereiche ausschließlich zum Zweck des Durchgangs zu den Kundenbereichen 
der Betriebsstätten betreten. 

4. In Verbindungsbauwerken ist die Konsumation von Speisen und Getränken verboten. Für das 
Verabreichen von Speisen und Getränken gilt § 6. 

5. Der Betreiber hat einen COVID-19-Beauftragten zu bestellen und ein COVID-19-Präventionskonzept 
auszuarbeiten und umzusetzen. Das COVID-19-Präventionskonzept hat zusätzlich zu § 1 Abs. 3 zu 
enthalten: 



a) Vorgaben zur Schulung der Händler in Bezug auf Hygienemaßnahmen, 

b) Regelungen zur Verhinderung veranstaltungsähnlicher Zusammenkünfte. 

(3) Zusätzlich zu Abs. 1 ist das Betreten von Betriebsstätten zur Inanspruchnahme von körpernahen 
Dienstleistungen wie insbesondere Dienstleistungen der Friseure und Perückenmacher (Stylisten), Kosmetiker 
(Schönheitspfleger) sowie der Masseure und Fußpfleger nur unter folgenden Voraussetzungen zulässig: 

1. Der Betreiber darf Kunden nur einlassen, wenn diese einen Nachweis einer geringen 
epidemiologischen Gefahr vorweisen. Der Kunde hat diesen Nachweis für die Dauer des Aufenthalts 
bereitzuhalten. 

2. Während der Dienstleistungserbringung dürfen keine Speisen und Getränke konsumiert werden. 

Abs. 1 Z 1 gilt nicht zwischen dem Kunden und dem Dienstleistungserbringer. 

(4) Sonstige Dienstleistungen dürfen nur gegenüber so vielen Personen erbracht werden, als zur Erbringung 
der Dienstleistung erforderlich sind. 

(5) Abs. 1 Z 1 und 2 ist sinngemäß anzuwenden auf 

1. Verwaltungsbehörden und Verwaltungsgerichte bei Parteienverkehr sowie 

2. geschlossene Räume von Einrichtungen zur Religionsausübung. 

(6) Für Märkte im Freien gilt Abs. 1 Z 1. Zusätzlich ist eine Maske zu tragen. 

(7) Der Betreiber von Betriebsstätten darf – unbeschadet restriktiverer Öffnungszeiten auf Grund anderer 
Rechtsvorschriften – das Betreten des Kundenbereichs für Kunden nur zwischen 05.00 und 22.00 Uhr zulassen. 
Dies gilt nicht für 

1. Stromtankstellen, 

2. Betriebsstätten gemäß § 2 Z 1, 3 und 4 sowie § 7 Z 1 und 3 des Öffnungszeitengesetzes 2003, 
BGBl. I Nr. 48/2003, und 

3. Apotheken während der Bereitschaftsdienste gemäß § 8 des Apothekengesetzes, RGBl. Nr. 5/1907. 

 

 

Gastgewerbe 
§ 6. 

 (1) Das Betreten und Befahren von Betriebsstätten sämtlicher Betriebsarten der Gastgewerbe zum Zweck 
des Erwerbs von Waren oder der Inanspruchnahme von Dienstleistungen des Gastgewerbes ist nur unter den in 
dieser Bestimmung genannten Voraussetzungen zulässig. 

(2) Der Betreiber darf Besuchergruppen in geschlossene Räume nur einlassen, wenn diese 

1. aus maximal vier Personen zuzüglich ihrer minderjährigen Kinder oder minderjährigen Kindern, 
gegenüber denen diese Personen Aufsichtspflichten wahrnehmen, höchstens jedoch sechs 
minderjährige Kinder, oder 

2. aus Personen bestehen, die im gemeinsamen Haushalt leben. 

(3) Der Betreiber darf Besuchergruppen im Freien nur einlassen, wenn diese 

1. aus maximal zehn Personen zuzüglich ihrer minderjährigen Kinder oder minderjährigen Kindern, 
gegenüber denen diese Personen Aufsichtspflichten wahrnehmen, höchstens jedoch zehn 
minderjährige Kinder, oder 

2. aus Personen bestehen, die im gemeinsamen Haushalt leben. 

(4) Der Betreiber hat sicherzustellen, dass 

1. die Betriebsstätte von Kunden – unbeschadet restriktiverer Öffnungszeiten auf Grund anderer 
Rechtsvorschriften – nur im Zeitraum zwischen 05.00 und 22.00 Uhr betreten wird; 

2. die Konsumation von Speisen und Getränken nicht in unmittelbarer Nähe der Ausgabestelle erfolgt; 

3. die Konsumation von Speisen und Getränken nur im Sitzen an Verabreichungsplätzen erfolgt. 
Abweichend davon dürfen Speisen und Getränke im Freien an Imbiss- und Gastronomieständen an 
Verabreichungsplätzen auch im Stehen konsumiert werden; 

4. die Verabreichungsplätze so eingerichtet sind, dass zwischen den Besuchergruppen ein Abstand von 
mindestens zwei Metern besteht; 

5. Kunden die Betriebsstätte nur betreten, wenn diese einen Nachweis einer geringen epidemiologischen 
Gefahr vorweisen. Dies gilt nicht für Imbiss- und Gastronomiestände gemäß Z 3. 



(5) Der Betreiber hat einen COVID-19-Beauftragten zu bestellen und ein COVID-19-Präventionskonzept 
auszuarbeiten und umzusetzen. 

(6) Der Kunde hat 

1. gegenüber anderen Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben oder zu seiner 
Besuchergruppe gehören, einen Abstand von mindestens zwei Metern einzuhalten; 

2. in geschlossenen Räumen eine Maske zu tragen. Dies gilt nicht während des Verweilens am 
Verabreichungsplatz; 

3. den Nachweis einer geringen epidemiologischen Gefahr für die Dauer des Aufenthalts bereitzuhalten. 

(7) Selbstbedienung ist zulässig, sofern geeignete Hygienemaßnahmen zur Minimierung des Infektionsrisikos 
gesetzt werden. Diese Maßnahmen sind im COVID-19-Präventionskonzept gemäß Abs. 5 abzubilden. 

(8) Abs. 1 bis 3, Abs. 4 Z 1, 4 und 5 und Abs. 6 Z 3 gilt nicht für Betriebsarten der Gastgewerbe, die innerhalb 
folgender Einrichtungen betrieben werden: 

1. Krankenanstalten und Kuranstalten; 

2. Alten- und Pflegeheime sowie stationäre Wohneinrichtungen der Behindertenhilfe; 

3. Einrichtungen zur Betreuung und Unterbringung von Kindern und Jugendlichen einschließlich 
Schulen und elementaren Bildungseinrichtungen; 

4. Betrieben, wenn diese ausschließlich durch Betriebsangehörige oder dort beruflich tätige Personen 
genützt werden dürfen; 

5. Massenbeförderungsmittel. 

(9) Für die Abholung von Speisen und Getränken gilt Abs. 4 Z 1, Abs. 6 Z 1 und 2 und Abs. 10 sinngemäß. 
Abs. 4 Z 1 gilt nicht für Lieferservices. 

(10) Zwischen 22:00 Uhr und 05:00 Uhr des folgenden Tages dürfen im Umkreis von 50 Metern um 
Betriebsstätten der Gastgewerbe keine Speisen oder Getränke konsumiert werden. 

 

 

Beherbergungsbetriebe 
§ 7. 

 (1) Das Betreten von Beherbergungsbetrieben zum Zweck der Inanspruchnahme von Dienstleistungen von 
Beherbergungsbetrieben ist nur unter den in dieser Bestimmung genannten Voraussetzungen zulässig. 

(2) Beherbergungsbetriebe sind Unterkunftsstätten, die unter der Leitung oder Aufsicht des Unterkunftgebers 
oder eines von diesem Beauftragten stehen und zur entgeltlichen oder unentgeltlichen Unterbringung von Gästen 
zu vorübergehendem Aufenthalt bestimmt sind. Beaufsichtigte Camping- oder Wohnwagenstellplätze, 
Schutzhütten und Kabinenschiffe gelten ebenfalls als Beherbergungsbetrieb. 

(3) Der Betreiber darf Gäste beim erstmaligen Betreten nur einlassen, wenn diese einen Nachweis einer 
geringen epidemiologischen Gefahr vorweisen. Der Gast hat diesen Nachweis für die Dauer des Aufenthalts 
bereitzuhalten. 

(4) Der Gast hat in allgemein zugänglichen Bereichen gegenüber anderen Personen, die nicht im 
gemeinsamen Haushalt leben oder nicht zur Gästegruppe in der gemeinsamen Wohneinheit gehören, einen 
Abstand von mindestens zwei Metern einzuhalten. Beim Betreten allgemein zugänglicher Bereiche in 
geschlossenen Räumen ist eine Maske zu tragen. 

(5) Für Nächtigungen in einem Schlaflager oder in Gemeinschaftsschlafräumen gilt § 13 Abs. 4 Z 5 
sinngemäß. 

(6) Für das Betreten von gastronomischen Einrichtungen in Beherbergungsbetrieben gilt § 6 sinngemäß. 
Angehörige einer Gästegruppe (Abs. 5) sind Personen, die im gemeinsamen Haushalt leben, gleichgestellt. 

(7) Für das Betreten von Sportstätten in Beherbergungsbetrieben gilt § 8 sinngemäß. Angehörige einer 
Gästegruppe (Abs. 5) sind Personen, die im gemeinsamen Haushalt leben, gleichgestellt. 

(8) Für das Betreten von Freizeiteinrichtungen in Beherbergungsbetrieben gilt § 9 sinngemäß. Angehörige 
einer Gästegruppe (Abs. 5) sind Personen, die im gemeinsamen Haushalt leben, gleichgestellt. 

(9) Der Betreiber hat einen COVID-19-Beauftragten zu bestellen und ein COVID-19-Präventionskonzept 
auszuarbeiten und umzusetzen. 

 

 



Sportstätten 
§ 8. 

 (1) Das Betreten von Sportstätten gemäß § 3 Z 11 BSFG 2017, BGBl. I Nr. 100/2017, zum Zweck der 
Ausübung von Sport ist nur unter den in dieser Bestimmung genannten Voraussetzungen zulässig. 

(2) In geschlossenen Räumen gilt § 5 Abs. 1 Z 3 sinngemäß, wobei bei Sportstätten ohne Personal in 
geeigneter Weise auf diese Voraussetzung hinzuweisen ist. 

(3) Der Betreiber hat sicherzustellen, dass die Sportstätte von Kunden nur im Zeitraum zwischen 05.00 und 
22.00 Uhr betreten wird. 

(4) Der Betreiber von nicht öffentlichen Sportstätten darf Kunden, bei denen es voraussichtlich zu einer länger 
andauernden Interaktion mit anderen Personen kommt, nur einlassen, wenn diese einen Nachweis einer geringen 
epidemiologischen Gefahr vorweisen. Der Kunde hat diesen Nachweis für die Dauer des Aufenthalts 
bereitzuhalten. 

(5) Der Betreiber von nicht öffentlichen Sportstätten hat einen COVID-19-Beauftragten zu bestellen und ein 
COVID-19-Präventionskonzept auszuarbeiten und umzusetzen. 

(6) Der Kunde hat 

1. ausgenommen bei der Sportausübung und in Feuchträumen eine Maske zu tragen und 

2. gegenüber Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben, einen Abstand von mindestens zwei 
Metern einzuhalten. Dies gilt nicht 

a) bei der Ausübung von Sportarten, bei deren sportarttypischer Ausübung es zu Körperkontakt 
kommt, 

b) für kurzfristige sportarttypische Unterschreitungen des Mindestabstands im Rahmen der 
Sportausübung sowie 

c) bei erforderlichen Sicherungs- und Hilfeleistungen. 

(7) Bei der Sportausübung durch Spitzensportler gemäß § 3 Z 6 BSFG 2017 ist vom verantwortlichen Arzt 
ein COVID-19-Präventionskonzept auszuarbeiten und dessen Einhaltung laufend zu kontrollieren. Vor erstmaliger 
Aufnahme des Trainings- und Wettkampfbetriebes und danach mindestens alle sieben Tage ist ein Nachweis einer 
geringen epidemiologischen Gefahr vorzulegen. Im Fall eines positiven Testergebnisses ist das Betreten von 
Sportstätten abweichend davon dennoch zulässig, wenn 

1. mindestens 48 Stunden Symptomfreiheit nach abgelaufener Infektion vorliegt und 

2. auf Grund der medizinischen Laborbefunde, insbesondere auf Grund eines CT-Werts >30, davon 
ausgegangen werden kann, dass keine Ansteckungsgefahr mehr besteht. 

Bei Bekanntwerden einer SARS-CoV-2-Infektion bei einem Sportler, Betreuer oder Trainer sind in den 
folgenden vierzehn Tagen nach Bekanntwerden der Infektion vor jedem Wettkampf alle Sportler, alle 
Betreuer und Trainer einer molekularbiologischen Testung oder einem Antigen-Test auf das Vorliegen von 
SARS-CoV-2 zu unterziehen. 

(8) Das COVID-19-Präventionskonzept gemäß Abs. 7 hat zusätzlich zu § 1 Abs. 3 zu enthalten: 

1. Vorgaben zur Schulung von Sportlern, Betreuern und Trainern in Hygiene sowie zur Verpflichtung 
zum Führen von Aufzeichnungen zum Gesundheitszustand, 

2. Verhaltensregeln für Sportler, Betreuer und Trainer außerhalb der Trainings- und Wettkampfzeiten, 

3. Vorgaben zu Gesundheitschecks vor jedem Training und Wettkampf, 

4. Vorgaben für Trainings- und Wettkampfinfrastruktur, 

5. Hygiene- und Reinigungsplan für Infrastruktur und Material, 

6. Vorgaben zur Nachvollziehbarkeit von Kontakten im Rahmen von Trainings und Wettkämpfen, 

7. bei Auswärtswettkämpfen Vorgaben über die Information der dort zuständigen 
Bezirksverwaltungsbehörde, falls eine SARS-CoV-2-Infektion bei einem Sportler, Betreuer oder 
Trainer im epidemiologisch relevanten Zeitraum danach aufgetreten ist. 

 

 

Freizeit- und Kultureinrichtungen 
§ 9. 

 (1) Das Betreten von Freizeiteinrichtungen zum Zweck der Inanspruchnahme von Dienstleistungen dieser 
Einrichtungen ist nur unter den in Abs. 3 bis 9 genannten Voraussetzungen zulässig. 



(2) Als Freizeiteinrichtungen gelten Betriebe und Einrichtungen, die der Unterhaltung, der Belustigung oder 
der Erholung dienen. Freizeiteinrichtungen sind insbesondere 

1. Schaustellerbetriebe, Freizeit- und Vergnügungsparks, 

2. Bäder und Einrichtungen gemäß § 1 Abs. 1 Z 1 bis 7 des Bäderhygienegesetzes (BHygG), BGBl. 
Nr. 254/1976, 

3. Tanzschulen, 

4. Wettbüros, Automatenbetriebe, Spielhallen und Casinos, 

5. Schaubergwerke, 

6. Einrichtungen zur Ausübung der Prostitution, 

7. Indoorspielplätze, 

8. Paintballanlagen, 

9. Museumsbahnen, 

10. Tierparks, Zoos und botanische Gärten. 

(3) In geschlossenen Räumen gilt § 5 Abs. 1 Z 3 sinngemäß, ausgenommen in Einrichtungen, bei denen in 
der Regel für die Dauer der Inanspruchnahme der Dienstleistung ein Platz eingenommen wird (Fahrgeschäfte). 
Diesfalls hat der Betreiber sicherzustellen, dass zwischen den Kunden ein Platz freigelassen wird, sofern der 
Abstand gemäß Abs. 9 Z 2 nicht eingehalten werden kann. 

(4) Der Betreiber hat sicherzustellen, dass die Freizeiteinrichtung von Kunden nur im Zeitraum zwischen 
05.00 und 22.00 Uhr betreten wird. 

(5) Der Betreiber darf Kunden, bei denen davon auszugehen ist, dass es zu einer länger andauernden 
Interaktion mit anderen Personen kommt, nur einlassen, wenn diese einen Nachweis einer geringen 
epidemiologischen Gefahr vorweisen. Der Kunde hat diesen Nachweis für die Dauer des Aufenthalts 
bereitzuhalten. 

(6) Betreiber von Einrichtungen gemäß § 1 Abs. 1 Z 1 bis 7 BHygG müssen ihre Verpflichtungen gemäß § 13 
BHygG im Hinblick auf die besonderen Präventionsmaßnahmen zur Verhinderung der Ausbreitung von COVID-
19 evaluieren sowie ihre Maßnahmen und die Badeordnung entsprechend dem Stand der Wissenschaft adaptieren. 

(7) Der Betreiber hat einen COVID-19-Beauftragten zu bestellen und ein COVID-19-Präventionskonzept 
auszuarbeiten und umzusetzen. 

(8) Für das Verabreichen von Speisen und den Ausschank von Getränken gilt § 6. 

(9) Der Kunde hat 

1. in geschlossenen Räumen eine Maske zu tragen. Dies gilt nicht in Feuchträumen; 

2. gegenüber Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben, einen Abstand von mindestens zwei 
Metern einzuhalten. § 8 Abs. 6 Z 2 gilt sinngemäß. 

(10) Als Kultureinrichtungen gelten Einrichtungen, die der kulturellen Erbauung und der Teilhabe am 
kulturellen Leben dienen. Für 

1. Museen, Kunsthallen und kulturelle Ausstellungshäuser, 

2. Bibliotheken, 

3. Büchereien und 

4. Archive 

gilt § 5 Abs. 1 Z 1 bis 3 sinngemäß. 

 

 

Ort der beruflichen Tätigkeit 
§ 10. 

 (1) Beim Betreten von Arbeitsorten ist darauf zu achten, dass die berufliche Tätigkeit vorzugsweise 
außerhalb der Arbeitsstätte erfolgen soll, sofern dies möglich ist und Arbeitgeber und Arbeitnehmer über die 
Arbeitsverrichtung außerhalb der Arbeitsstätte ein Einvernehmen finden. 

(2) Beim Betreten von Arbeitsorten, auch von solchen an Orten gemäß den §§ 5 bis 9, ist 

1. zwischen Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben, ein Abstand von mindestens zwei 
Metern einzuhalten und 



2. eine den Mund- und Nasenbereich abdeckende und eng anliegende mechanische Schutzvorrichtung 
zu tragen, 

sofern nicht ein physischer Kontakt zu Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben, ausgeschlossen 
ist oder das Infektionsrisiko durch sonstige geeignete Schutzmaßnahmen minimiert wird. Sonstige 
geeignete Schutzmaßnahmen sind insbesondere technische Schutzmaßnahmen wie das Anbringen von 
Trennwänden oder Plexiglaswänden und, sofern technische Schutzmaßnahmen die Arbeitsverrichtung 
verunmöglichen würden, organisatorische Schutzmaßnahmen wie das Bilden von festen Teams. 

(3) Darüber hinaus können zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer strengere Vereinbarungen zum Tragen 
einer sonstigen den Mund- und Nasenbereich abdeckenden und eng anliegenden mechanischen Schutzvorrichtung 
getroffen werden. 

(4) Zusätzlich zu Abs. 2 dürfen Arbeitsorte durch 

1. Lehrer, die in unmittelbarem Kontakt mit Schülern stehen, 

2. Arbeitnehmer in Bereichen der Lagerlogistik, in denen der Mindestabstand von zwei Metern 
regelmäßig nicht eingehalten werden kann, 

3. Arbeitnehmer mit unmittelbarem Kundenkontakt, 

4. Personen, die im Parteienverkehr in Verwaltungsbehörden und Verwaltungsgerichten tätig sind, 

nur betreten werden, wenn sie dem Arbeitgeber einen Nachweis einer geringen epidemiologischen Gefahr 
vorweisen. Ein Nachweis gemäß § 1 Abs. 2 Z 4 bis 7 ist für die jeweilige Geltungsdauer bereitzuhalten. 
Wird ein Testnachweis gemäß § 1 Abs. 2 Z 1 bis 3 vorgelegt, so ist dieser alle sieben Tage zu erneuern und 
für die Dauer von sieben Tagen bereitzuhalten. Kommt der Arbeitnehmer diesen Verpflichtungen nicht 
nach, ist bei Kundenkontakt, bei Kontakt mit Schülern, bei Parteienverkehr und den in Z 2 genannten 
Bereichen eine Maske zu tragen. 

(5) Abs. 4 gilt auch für Arbeitnehmer elementarer Bildungseinrichtungen, die im Rahmen der Betreuung und 
Förderung in unmittelbarem Kontakt mit Kindern stehen. Kommen sie dieser Verpflichtung nach, gilt Abs. 2 Z 2 
nicht. Andernfalls ist bei Kontakt mit Kindern eine Maske zu tragen. 

(6) Abs. 2 bis 5 gilt auch für das Betreten auswärtiger Arbeitsstellen gemäß § 2 Abs. 3 letzter Satz des 
ArbeitnehmerInnenschutzgesetzes (ASchG), BGBl. Nr. 450/1994, wobei zusätzlich 

1. Erbringer körpernaher Dienstleistungen diese nur betreten dürfen, wenn sie einen Nachweis einer 
geringen epidemiologischen Gefahr vorweisen; 

2. Erbringer mobiler Pflege- und Betreuungsdienstleistungen diese nur betreten dürfen, wenn sie einen 
Nachweis einer geringen epidemiologischen Gefahr vorlegen. Wird ein Testnachweis gemäß § 1 Abs. 2 
Z 1 bis 3 vorgelegt, so ist dieser alle sieben Tage zu erneuern. Zudem haben Erbringer mobiler Pflege- 
und Betreuungsdienstleistungen bei Kontakt mit Kunden eine Corona SARS-CoV-2 Pandemie 
Atemschutzmaske (CPA) oder eine Maske zu tragen. 

(7) § 4 Abs. 1 ist auf Fahrzeuge des Arbeitgebers anzuwenden, wenn diese zu beruflichen Zwecken verwendet 
werden. 

(8) Der Inhaber einer Betriebsstätte mit mehr als 51 Arbeitnehmern hat einen COVID-19-Beauftragen zu 
bestellen und ein COVID-19-Präventionskonzept auszuarbeiten und umzusetzen. 

 

 

Alten- und Pflegeheime sowie stationäre Wohneinrichtungen der Behindertenhilfe 
§ 11. 

 (1) Das Betreten von Alten- und Pflegeheimen sowie stationären Wohneinrichtungen der Behindertenhilfe 
ist nur unter den in dieser Bestimmung genannten Voraussetzungen zulässig. 

(2) Der Betreiber hat sicherzustellen, dass pro Bewohner pro Tag höchstens drei Besucher eingelassen 
werden. Diese Einschränkung gilt nicht für Besuche im Rahmen der Palliativ- und Hospizbegleitung, Seelsorge 
sowie zur Begleitung bei kritischen Lebensereignissen. Zusätzlich dürfen 

1. höchstens zwei Personen pro unterstützungsbedürftigem Bewohner pro Tag eingelassen werden, wenn 
diese regelmäßige Unterstützungs- und Betreuungsaufgaben leisten; 

2. höchstens zwei Personen zur Begleitung minderjähriger Bewohner von stationären 
Wohneinrichtungen der Behindertenhilfe pro Tag eingelassen werden. 

(3) Der Betreiber darf Besucher und Begleitpersonen nur einlassen, wenn diese einen Nachweis einer 
geringen epidemiologischen Gefahr vorweisen. Der Besucher bzw. die Begleitperson hat diesen Nachweis für die 
Dauer des Aufenthalts bereitzuhalten. Der Betreiber darf Besucher und Begleitpersonen nur einlassen, wenn diese 



während des Besuchs bzw. Aufenthalts durchgehend eine Maske tragen, sofern zwischen Bewohner und Besucher 
bzw. Begleitpersonen keine sonstige geeignete Schutzvorrichtung zur räumlichen Trennung vorhanden ist, die das 
gleiche Schutzniveau gewährleistet. 

(4) Abs. 3 gilt auch für das Einlassen von externen Dienstleistern, von Bewohnervertretern nach dem 
HeimAufG, Patienten-, Behinderten- und Pflegeanwälten sowie Organen der Pflegeaufsicht zur Wahrnehmung 
der nach landesgesetzlichen Vorschriften vorgesehenen Aufgaben und Mitglieder von eingerichteten 
Kommissionen zum Schutz und zur Förderung der Menschenrechte (Fakultativprotokoll zum Übereinkommen 
gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe, BGBl. III 
Nr. 190/2012, sowie Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen, BGBl. III 
Nr. 155/2008). 

(5) Beim Betreten von Alten- und Pflegeheimen sowie stationären Wohneinrichtungen der Behindertenhilfe 
gilt für Bewohner an allgemein zugänglichen und nicht zum Wohnbereich gehörigen Orten sowie für Besucher 
von stationären Wohneinrichtungen der Behindertenhilfe und Begleitpersonen § 2 sinngemäß. 

(6) Der Betreiber darf Mitarbeiter nur einlassen, wenn 

1. diese eine den Mund- und Nasenbereich abdeckende und eng anliegende mechanische 
Schutzvorrichtung und bei Kontakt mit Bewohnern eine Corona SARS-CoV-2 Pandemie 
Atemschutzmaske (CPA) oder eine Maske tragen; 

2. diese einen Nachweis einer geringen epidemiologischen Gefahr vorweisen. Ein Nachweis gemäß § 1 
Abs. 2 Z 4 bis 7 ist für die jeweilige Geltungsdauer bereitzuhalten. Wird ein Testnachweis gemäß § 1 
Abs. 2 Z 1 bis 3 vorgewiesen, so ist dieser alle sieben Tage zu erneuern und für die Dauer von sieben 
Tagen bereitzuhalten. Im Fall eines positiven Testergebnisses kann das Einlassen abweichend davon 
dennoch erfolgen, wenn 

a) mindestens 48 Stunden Symptomfreiheit nach abgelaufener Infektion vorliegt und 

b) auf Grund der medizinischen Laborbefunde, insbesondere auf Grund eines CT-Werts >30, davon 
ausgegangen werden kann, dass keine Ansteckungsgefahr mehr besteht. 

(7) Der Betreiber darf Bewohner zur Neuaufnahme nur einlassen, wenn diese einen Nachweis einer geringen 
epidemiologischen Gefahr vorweisen oder entsprechende Vorkehrungen gemäß Abs. 10 Z 7 und 8 getroffen 
werden. 

(8) Der Betreiber von Alten- und Pflegeheimen hat den Bewohnern mindestens alle sieben Tage, sofern sie 
aber innerhalb dieses Zeitraums das Heim verlassen haben, mindestens alle drei Tage einen Antigen-Test auf 
SARS-CoV-2 oder molekularbiologischen Test auf SARS-CoV-2 anzubieten. 

(9) Für Personen, die Bewohner gemäß Abs. 2 2. Satz besuchen und für Personen gemäß Abs. 2 Z 1 und 2 
gilt Abs. 6 Z 2 letzter Satz sinngemäß. 

(10) Der Betreiber hat einen COVID-19-Beauftragten zu bestellen und ein COVID-19-Präventionskonzept 
auszuarbeiten und umzusetzen. Das COVID-19-Präventionskonzept hat zusätzlich zu § 1 Abs. 3 zu enthalten: 

1. Vorgaben zur Schulung der Mitarbeiter in Bezug auf berufliches und privates Risikoverhalten, 
verpflichtende Dokumentation der Schulung, 

2. Vorgaben für Betretungen durch externe Dienstleister, 

3. spezifische Regelungen für Bewohner, denen gemäß § 19 Abs. 7 die Einhaltung der Vorgaben nicht 
zugemutet werden kann, 

4. Regelungen zur Steuerung der Besuche, insbesondere Vorgaben zu Dauer der Besuche sowie 
Besuchsorten, verpflichtende Voranmeldung sowie Gesundheitschecks vor jedem Betreten der 
Einrichtung, wobei für Angehörige und Personen, die regelmäßige Unterstützungs- und 
Betreuungsaufgaben leisten, abweichende, spezifische sowie situationsangepasste Vorgaben getroffen 
werden können, 

5. Vorgaben für die Abwicklung von Screeningprogrammen nach § 5a EpiG, 

6. Regelungen über die Aufnahme und Wiederaufnahme von Bewohnern, die positiv auf SARS-CoV-2 
getestet wurden, 

7. Regelungen über organisatorische, räumliche und personelle Vorkehrungen zur Durchführung von 
Quarantänemaßnahmen für Bewohner, 

8. zeitliche und organisatorische Vorgaben betreffend die Testung der Bewohner gemäß Abs. 8, 
insbesondere Festlegung fixer Termine in regelmäßigen Abständen. 

Das COVID-19-Präventionskonzept kann auch ein datenschutzkonformes System zur Nachvollziehbarkeit 
von Kontakten, wie beispielsweise ein System zur Erfassung von Anwesenheiten auf freiwilliger Basis der 
Besucher bzw. Begleitpersonen, beinhalten. 



(11) Für Betreiber von Einrichtungen der Tagesstrukturen im Behindertenbereich gilt § 5 Abs. 1 Z 1 und 2 
sinngemäß. 

 

 

Krankenanstalten und Kuranstalten und sonstige Orte, an denen Gesundheitsdienstleistungen erbracht 
werden 

§ 12. 

 (1) Das Betreten von Krankenanstalten und Kuranstalten und Orten, an denen Gesundheitsdienstleistungen 
erbracht werden, ist nur unter den in dieser Bestimmung genannten Voraussetzungen zulässig. 

(2) Der Betreiber einer bettenführenden Krankenanstalt oder bettenführenden Kuranstalt hat sicherzustellen, 
dass pro Patient pro Tag höchstens ein Besucher eingelassen wird. Diese Einschränkung gilt nicht für Besuche im 
Rahmen der Palliativ- und Hospizbegleitung, Seelsorge sowie zur Begleitung bei kritischen Lebensereignissen. 
Zusätzlich dürfen pro Tag höchstens zwei Personen 

1. zur Begleitung unterstützungsbedürftiger Patienten und 

2. zur Begleitung oder zum Besuch minderjähriger Patienten, 

eingelassen werden. 

(3) Der Betreiber einer bettenführenden Krankenanstalt oder bettenführenden Kuranstalt darf Besucher und 
Begleitpersonen nur einlassen, wenn diese einen Nachweis einer geringen epidemiologischen Gefahr vorweisen. 
Dies gilt nicht für Begleitpersonen im Fall einer Entbindung. Der Besucher bzw. die Begleitperson hat diesen 
Nachweis für die Dauer des Aufenthalts bereitzuhalten. 

(4) Der Betreiber von Krankenanstalten, Kuranstalten und sonstigen Orten, an denen 
Gesundheitsdienstleistungen erbracht werden, darf Besucher und Begleitpersonen nur einlassen, wenn diese 
während des Besuchs bzw. Aufenthalts durchgehend eine Maske tragen, sofern zwischen Patient und Besucher 
bzw. Begleitpersonen keine sonstige geeignete Schutzvorrichtung zur räumlichen Trennung vorhanden ist, die das 
gleiche Schutzniveau gewährleistet. 

(5) Beim Betreten durch externe Dienstleister gilt bei Patienten- und Besucherkontakt § 5 Abs. 1 Z 1 und 2 
sinngemäß. 

(6) Der Betreiber darf Mitarbeiter nur einlassen, wenn 

1. diese eine den Mund- und Nasenbereich abdeckende und eng anliegende mechanische 
Schutzvorrichtung und bei Kontakt mit Patienten eine Corona SARS-CoV-2 Pandemie 
Atemschutzmaske (CPA) oder eine Maske tragen. § 5 Abs. 1 Z 1 gilt sinngemäß; 

2. diese einen Nachweis einer geringen epidemiologischen Gefahr vorweisen. Ein Nachweis gemäß § 1 
Abs. 2 Z 4 bis 7 ist für die jeweilige Geltungsdauer bereitzuhalten. Wird ein Testnachweis gemäß § 1 
Abs. 2 Z 1 bis 3 vorgewiesen, so ist dieser alle sieben Tage zu erneuern und für die Dauer von sieben 
Tagen bereitzuhalten. Im Fall eines positiven Testergebnisses kann das Einlassen abweichend davon 
dennoch erfolgen, wenn 

a) mindestens 48 Stunden Symptomfreiheit nach abgelaufener Infektion vorliegt und 

b) auf Grund der medizinischen Laborbefunde, insbesondere auf Grund eines CT-Werts >30, davon 
ausgegangen werden kann, dass keine Ansteckungsgefahr mehr besteht. 

Ferner hat der Betreiber bzw. Dienstleistungserbringer unter Bedachtnahme auf die konkreten Verhältnisse 
durch geeignete Schutzmaßnahmen das Infektionsrisiko zu minimieren, soweit dies organisatorisch und 
technisch möglich und zumutbar ist. 

(7) Der Betreiber einer bettenführenden Krankenanstalt oder bettenführenden Kuranstalt hat einen COVID-
19-Beauftragten zu bestellen und ein COVID-19-Präventionskonzept auszuarbeiten und umzusetzen. Das COVID-
19-Präventionskonzept hat zusätzlich zu § 1 Abs. 3 zu enthalten: 

1. Vorgaben zur Schulung der Mitarbeiter in Bezug auf berufliches und privates Risikoverhalten, 
verpflichtende Dokumentation der Schulung, 

2. Vorgaben für Betretungen durch externe Dienstleister, 

3. Regelungen zur Steuerung der Besuche, insbesondere Vorgaben zu maximaler Anzahl, Häufigkeit und 
Dauer der Besuche sowie Besuchsorten und Gesundheitschecks vor jedem Betreten der Einrichtung, 
wobei für Angehörige und Personen, die regelmäßige Unterstützungs- und Betreuungsaufgaben leisten, 
spezifische situationsangepasste Vorgaben zu treffen sind, 

4. Vorgaben zur Teilnahme an Screeningprogrammen nach § 5a EpiG. 



Das COVID-19-Präventionskonzept kann auch ein datenschutzkonformes System zur Nachvollziehbarkeit 
von Kontakten, wie beispielsweise ein System zur Erfassung von Anwesenheiten auf freiwilliger Basis der 
Besucher bzw. Begleitpersonen, beinhalten. 

 

 

Zusammenkünfte 
§ 13. 

 (1) Zwischen 22.00 und 05.00 Uhr des folgenden Tages sind Zusammenkünfte nur zulässig, wenn daran 
höchstens vier Personen aus unterschiedlichen Haushalten teilnehmen. In diese Personenzahlen sind höchstens 
sechs minderjährige Kinder dieser Personen oder minderjährige Kinder, gegenüber denen diese Personen 
Aufsichtspflichten wahrnehmen, nicht einzurechnen. 

(2) Zwischen 05.00 und 22.00 Uhr sind Zusammenkünfte nur zulässig, wenn 

1. daran in geschlossenen Räumen höchstens vier Personen aus unterschiedlichen Haushalten zuzüglich 
höchstens sechs Minderjähriger gemäß Abs. 1 teilnehmen, oder 

2. daran im Freien höchstens zehn Personen aus unterschiedlichen Haushalten zuzüglich höchstens zehn 
Minderjähriger gemäß Abs. 1 teilnehmen, oder 

3. sie nach Maßgabe der Abs. 3 und 4 stattfinden. 

(3) Unter folgenden Voraussetzungen sind Zusammenkünfte ohne zugewiesene und gekennzeichnete 
Sitzplätze mit bis zu 50 Teilnehmern zulässig: 

1. Der für die Zusammenkunft Verantwortliche hat die Zusammenkunft, sofern daran mehr als zehn 
Personen teilnehmen, spätestens eine Woche vorher bei der örtlich zuständigen 
Bezirksverwaltungsbehörde anzuzeigen. Dabei sind folgende Angaben zu machen: 

a) Name und Kontaktdaten (Telefonnummer, E-Mail-Adresse) des für die Zusammenkunft 
Verantwortlichen, 

b) Zeit, Dauer und Ort der Zusammenkunft, 

c) Zweck der Zusammenkunft, 

d) Anzahl der Teilnehmer. 

 Die Anzeige hat elektronisch an eine von der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde 
bekanntgegebene E-Mail-Adresse oder im Wege einer Web-Applikation zu erfolgen. 

2. Der für die Zusammenkunft Verantwortliche darf die Teilnehmer nur einlassen, wenn sie einen 
Nachweis einer geringen epidemiologischen Gefahr vorweisen. Der Teilnehmer hat diesen Nachweis 
für die Dauer des Aufenthalts bereitzuhalten. 

3. Die Verabreichung von Speisen und der Ausschank von Getränken ist unzulässig. 

4. Gegenüber Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben, ist ein Abstand von mindestens zwei 
Metern einzuhalten. 

(4) Unter folgenden Voraussetzungen sind Zusammenkünfte mit zugewiesenen und gekennzeichneten 
Sitzplätzen mit bis zu 1.500 Teilnehmern in geschlossenen Räumen und mit bis zu 3.000 Teilnehmern im Freien 
zulässig: 

1. Der für eine Zusammenkunft Verantwortliche hat sicherzustellen, dass 

a) nur Besuchergruppen gemäß § 6 Abs. 2 und 3 eingelassen werden und 

b) höchstens so viele Personen gleichzeitig anwesend sind, dass die Hälfte der Personenkapazität des 
Ortes der Zusammenkunft nicht überschritten wird; 

2. Der für eine Zusammenkunft Verantwortliche hat Zusammenkünfte mit bis zu 50 Teilnehmern nach 
Maßgabe des Abs. 3 Z 1 anzuzeigen. Für Zusammenkünfte mit mehr als 50 Teilnehmern ist eine 
Bewilligung der örtlich zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde einzuholen. Dabei sind die Angaben 
des Abs. 3 Z 1 zu machen und das Präventionskonzept gemäß Abs. 5 vorzulegen. Die 
Entscheidungsfrist für die Bewilligung beträgt drei Wochen ab vollständiger Vorlage der Unterlagen. 

3. Der für eine Zusammenkunft Verantwortliche darf die Teilnehmer nur einlassen, wenn sie einen 
Nachweis einer geringen epidemiologischen Gefahr vorweisen. Der Teilnehmer hat diesen Nachweis 
für die Dauer des Aufenthalts bereitzuhalten. 

4. Für das Verabreichen von Speisen und den Ausschank von Getränken gilt § 6. 

5. Gegenüber Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben oder einer gemeinsamen 
Besuchergruppe angehören, ist ein Abstand von mindestens zwei Metern einzuhalten. Dies gilt nicht, 



wenn die Einhaltung des Mindestabstands auf Grund der Anordnung der Sitzplätze nicht möglich ist. 
Diesfalls ist zumindest seitlich ein Sitzplatz zwischen den Besuchergruppen freizuhalten. 

(5) Bei Zusammenkünften von mehr als 50 Personen hat der für eine Zusammenkunft Verantwortliche einen 
COVID-19-Beauftragten zu bestellen und ein COVID-19-Präventionskonzept auszuarbeiten und umzusetzen. Die 
Bezirksverwaltungsbehörde hat die Einhaltung der COVID-19-Präventionskonzepte stichprobenartig zu 
überprüfen. Das COVID-19-Präventionskonzept ist zu diesem Zweck während der Dauer der Zusammenkunft 
bereitzuhalten und auf Verlangen der Bezirksverwaltungsbehörde vorzulegen. 

(6) An einem Ort dürfen mehrere Zusammenkünfte gleichzeitig stattfinden, sofern die Höchstzahlen der 
Abs. 3 und 4 pro Zusammenkunft nicht überschritten werden und durch geeignete Maßnahmen, wie etwa durch 
räumliche oder bauliche Trennung oder zeitliche Staffelung, eine Durchmischung der Teilnehmer der gleichzeitig 
stattfindenden Zusammenkünfte ausgeschlossen und das Infektionsrisiko minimiert wird. 

(7) Bei Zusammenkünften in geschlossenen Räumen ist eine Maske zu tragen. Bei Zusammenkünften gemäß 
Abs. 3 und 4 gilt dies auch im Freien. 

(8) Für Teilnehmer an Proben zu beruflichen Zwecken und Mitwirkende an beruflichen künstlerischen 
Darbietungen gilt § 10 sinngemäß. Für Zusammenkünfte zu Proben zu beruflichen Zwecken und zur beruflichen 
künstlerischen Darbietung in fixer Zusammensetzung gilt § 8 Abs. 7 letzter Satz sinngemäß. Für eine im Zuge 
einer Vereinstätigkeit stattfindenden Probe und künstlerischen Darbietung mit mehr als zehn Personen gilt Abs. 3 
sinngemäß; zusätzlich gilt in geschlossenen Räumen § 5 Abs. 1 Z 3 sinngemäß. 

(9) Abs. 3 Z 4 und Abs. 7 gelten nicht für Zusammenkünfte gemäß Abs. 1 und Abs. 2 Z 1, sofern daran nicht 
mehr als vier Personen aus weniger als drei Haushalten zuzüglich höchstens sechs minderjährige Kinder dieser 
Personen und Minderjährige, denen gegenüber diese Personen bestehende Aufsichtspflichten wahrnehmen, 
teilnehmen. 

(10) Die Abs. 1 bis 7 gelten nicht für 

1. Zusammenkünfte im privaten Wohnbereich, mit Ausnahme von Zusammenkünften an Orten, die nicht 
der Stillung eines unmittelbaren Wohnbedürfnisses dienen, wie insbesondere in Garagen, Gärten, 
Schuppen oder Scheunen; 

2. Begräbnisse. Abs. 4 Z 5 und Abs. 7 gelten sinngemäß; 

3. Versammlungen nach dem Versammlungsgesetz 1953, BGBl. Nr. 98/1953. Abs. 4 Z 5 und Abs. 7 
gelten sinngemäß; 

4. Zusammenkünfte zu beruflichen Zwecken, wenn diese zur Aufrechterhaltung der beruflichen Tätigkeit 
erforderlich sind; 

5. Zusammenkünfte von Organen politischer Parteien. Abs. 4 Z 5 und Abs. 7 gelten sinngemäß; 

6. Zusammenkünfte von Organen juristischer Personen. Abs. 4 Z 5 und Abs. 7 gelten sinngemäß; 

7. Zusammenkünfte gemäß des Arbeitsverfassungsgesetzes – ArbVG, BGBl. Nr. 22/1974. Abs. 4 Z 5 
und Abs. 7 gelten sinngemäß; 

8. das Befahren von Theatern, Konzertsälen und -arenen, Kinos, Varietees und Kabaretts, wenn dies mit 
mehrspurigen Kraftfahrzeugen erfolgt; 

9. Zusammenkünfte in nicht öffentlichen Sportstätten gemäß § 8 zur Sportausübung in sportarttypischen 
Gruppengrößen. Dies gilt nicht für Zuschauer; 

10. Zusammenkünfte zu beruflichen Aus- und Fortbildungszwecken, zur Erfüllung von erforderlichen 
Integrationsmaßnahmen nach dem Integrationsgesetz, BGBl. I Nr. 68/2017, zur Vorbereitung und 
Durchführung von Fahraus- und -weiterbildungen sowie allgemeine Fahrprüfungen und beruflichen 
Abschlussprüfungen. Abs. 3 Z 2, Abs. 4 Z 5 und Abs. 7 gelten sinngemäß. Dies gilt auch für Schiff- 
und Flugschulen. Kann auf Grund der Eigenart einer Schulung, Aus- und Fortbildung der 
Mindestabstand von zwei Metern zwischen Personen und/oder von Personen das Tragen einer Maske 
nicht eingehalten werden, ist durch sonstige geeignete Schutzmaßnahmen das Infektionsrisiko zu 
minimieren. 

 

 

Außerschulische Jugenderziehung und Jugendarbeit, betreute Ferienlager 
§ 14. 

 (1) Zusammenkünfte von Personen im Rahmen der außerschulischen Jugenderziehung und Jugendarbeit oder 
im Rahmen von betreuten Ferienlagern sind mit bis zu 20 Teilnehmern zuzüglich vier Betreuungspersonen 
zulässig. 



(2) An einem Ort dürfen unter sinngemäßer Anwendung des § 13 Abs. 6 mehrere Zusammenkünfte 
gleichzeitig stattfinden. 

(3) Sofern seitens des für die Zusammenkunft Verantwortlichen ein COVID-19-Präventionskonzept gemäß 
Abs. 4 ausgearbeitet und umgesetzt wird, kann 

1. der Mindestabstand von zwei Metern gegenüber Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt 
leben, und 

2. das Tragen einer Maske 

entfallen. 

(4) Der für die Zusammenkunft Verantwortliche hat einen COVID-19-Beauftragten zu bestellen und ein 
COVID-19-Präventionskonzept auszuarbeiten und einzuhalten. Das Präventionskonzept hat zusätzlich zu § 1 
Abs. 3 zu enthalten: 

1. Vorgaben zur Schulung der Betreuungspersonen, 

2. organisatorische Vorgaben im Hinblick auf die Umsetzung des Abs. 3. 

(5) Der für die Zusammenkunft Verantwortliche darf Teilnehmer nur einlassen, wenn sie 

1. einen Nachweis einer geringen epidemiologischen Gefahr vorweisen, wobei dieser für die Dauer des 
Aufenthalts bereitzuhalten ist; 

2. als Betreuungsperson spätestens alle sieben Tage einen Nachweis vorweisen oder bei Kontakt mit 
Teilnehmern und anderen Betreuungspersonen eine Maske tragen. 

(6) Für gastronomische Angebote, Beherbergung sowie für Sport- und Freizeitangebote ist Abs. 2 und 3 
sinngemäß anzuwenden. 

 

 

Zusammenkünfte im Spitzensport 
§ 15. 

 (1) Zusammenkünfte, bei denen ausschließlich Spitzensportler gemäß § 3 Z 6 BSFG 2017 Sport ausüben, 
sind in geschlossenen Räumen mit bis zu 100 und im Freien mit bis zu 200 Sportlern zuzüglich Trainer, Betreuer 
und sonstiger Personen, die für die Durchführung der Zusammenkunft erforderlich sind, zulässig. 

(2) Der für die Zusammenkunft Verantwortliche hat für diese Personen einen COVID-19-Beauftragten zu 
bestellen und ein COVID-19-Präventionskonzept auszuarbeiten und umzusetzen. Für Mannschaftssportarten oder 
bei Sportarten, bei deren sportartspezifischer Ausübung es zu Körperkontakt kommt, gilt § 8 Abs. 7 und 8. Für 
Individualsportarten hat das COVID-19-Präventionskonzept zusätzlich zu § 1 Abs. 3 insbesondere zu enthalten: 

1. Vorgaben zur Schulung der teilnehmenden Sportler, Betreuer und Trainer in Hygiene, Verpflichtung 
zum Führen von Aufzeichnungen zum Gesundheitszustand, 

2. Verhaltensregeln für Sportler, Betreuer und Trainer außerhalb der Trainings- und Wettkampfzeiten, 

3. Vorgaben zu Gesundheitschecks vor jedem Training und Wettkampf, 

4. Regelungen zur Steuerung der Ströme der teilnehmenden Sportler, Betreuer und Trainer, 

5. Hygiene- und Reinigungsplan für Infrastruktur und Material, 

6. Vorgaben zur Nachvollziehbarkeit von Kontakten im Rahmen von Trainings und Wettkämpfen, 

(3) Durch ärztliche Betreuung und durch COVID-19-Testungen der Sportler, Betreuer und Trainer ist darauf 
hinzuwirken, dass das Infektionsrisiko minimiert wird. Für Betreuer, Trainer und sonstige Personen, die zur 
Durchführung der Zusammenkunft erforderlich sind, gilt zudem § 10, für die Sportler § 8 sinngemäß. 

 

 

Fach- und Publikumsmessen 
§ 16. 

 (1) Für Zusammenkünfte im Rahmen von Fach- und Publikumsmessen gilt § 13 Abs. 4 Z 2 sinngemäß. 

(2) Das Betreten des Besucherbereichs von Fach- und Publikumsmessen ist unter folgenden Voraussetzungen 
zulässig: 

1. Gegenüber Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben, ist ein Abstand von mindestens zwei 
Metern einzuhalten. 

2. Besucher haben in geschlossenen Räumen eine Maske zu tragen. 



3. Mitarbeiter mit Besucherkontakt haben eine Maske zu tragen, sofern keine sonstige geeignete 
Schutzvorrichtung zur räumlichen Trennung vorhanden ist, die das gleiche Schutzniveau gewährleistet. 

4. In geschlossenen Räumen gilt § 5 Abs. 1 Z 3 sinngemäß mit der Maßgabe, dass die Flächen der 
Besucherbereiche ohne Berücksichtigung von Verbindungsbauwerken zusammenzuzählen sind und 
dass sich sowohl im Besucherbereich der jeweiligen Aussteller als auch in den Verbindungsbauwerken 
maximal so viele Besucher gleichzeitig aufhalten dürfen, dass pro Besucher 20 m² der so ermittelten 
Fläche zur Verfügung stehen. 

5. Der für die Zusammenkunft Verantwortliche darf Besucher nur einlassen, wenn sie einen Nachweis 
einer geringen epidemiologischen Gefahr vorweisen. Der Besucher hat diesen Nachweis für die Dauer 
des Aufenthalts bereitzuhalten. 

6. Für das Verabreichen von Speisen und Getränken sowie für die Sperrstundenregelung gilt § 6. 

(3) Der für die Zusammenkunft Verantwortliche hat einen COVID-19-Beauftragten zu bestellen und ein 
COVID-19-Präventionskonzept auszuarbeiten und umzusetzen. 

(4) Für organisatorisch getrennte Zusammenkünfte wie Vorträge oder Seminare, die im Rahmen von Fach- 
und Publikumsmessen stattfinden, gelten die Höchstgrenzen gemäß § 13 Abs. 3 und 4 sinngemäß. 

 

 

Erhebung von Kontaktdaten 
§ 17. 

 (1) Der Betreiber einer Betriebsstätte gemäß den §§ 6 und 7, einer nicht öffentlichen Sportstätte gemäß § 8, 
einer nicht öffentlichen Freizeiteinrichtung gemäß § 9 und der für eine Zusammenkunft Verantwortliche gemäß 
den §§ 13 bis 16 sind verpflichtet, von Personen, die sich voraussichtlich länger als 15 Minuten am betreffenden 
Ort aufhalten, zum Zweck der Kontaktpersonennachverfolgung den 

1. Vor- und Familiennamen und 

2. die Telefonnummer und wenn vorhanden die E-Mail-Adresse 

zu erheben. Im Falle von Besuchergruppen, die ausschließlich aus im gemeinsamen Haushalt lebenden 
Personen bestehen, ist die Bekanntgabe der Daten von nur einer dieser Besuchergruppe angehörigen 
volljährigen Person ausreichend. 

(2) Der nach Abs. 1 Verpflichtete hat die zuvor genannten Daten mit Datum und Uhrzeit des Betretens der 
jeweiligen Betriebsstätte oder des bestimmten Ortes zu versehen. 

(3) Der nach Abs. 1 Verpflichtete hat der Bezirksverwaltungsbehörde gemäß § 5 Abs. 3 EpiG auf Verlangen 
die Daten zur Verfügung zu stellen. 

(4) Der nach Abs. 1 Verpflichtete darf die Daten ausschließlich zum Zweck der 
Kontaktpersonennachverfolgung verarbeiten und der Bezirksverwaltungsbehörde im Umfang ihres Verlangens 
übermitteln; eine Verarbeitung der Daten zu anderen Zwecken ist unzulässig. 

(5) Der nach Abs. 1 Verpflichtete hat im Rahmen der Verarbeitung und Übermittlung dieser Daten geeignete 
Datensicherheitsmaßnahmen zu treffen und insbesondere sicherzustellen, dass die Daten nicht durch Dritte 
einsehbar sind. 

(6) Der nach Abs. 1 Verpflichtete hat die Daten für die Dauer von 28 Tagen vom Zeitpunkt ihrer Erhebung 
aufzubewahren und danach unverzüglich zu löschen. 

(7) Können Kontaktdaten aus berechtigten Gründen der Anonymität in der Form des Abs. 1 nicht erhoben 
werden, sind geeignete Alternativmaßnahmen zu setzen. 

(8) Abs. 1 gilt nicht für 

1. Betriebsstätten und bestimmte Orte, an denen es zu einem Aufenthalt überwiegend im Freien kommt 
und auf Grund dieser Verordnung gegenüber Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben, ein 
Abstand von mindestens zwei Metern einzuhalten ist; 

2. Zusammenkünfte gemäß § 13 Abs. 1 und Abs. 2 Z 1 und 2; 

3. Zusammenkünfte im privaten Wohnbereich. 

 

 

 

 



Betreten 
§ 18. 

 Als Betreten im Sinne dieser Verordnung gilt auch das Verweilen (§ 1 Abs. 2 des COVID-19-
Maßnahmengesetzes [COVID-19-MG], BGBl. I Nr. 12/2020). 

 

 

Ausnahmen 
§ 19. 

 (1) Diese Verordnung gilt nicht 

1. für – mit Ausnahme von § 10 Abs. 2, 4 Z 1 und Abs. 5, § 14, § 17 sowie §§ 19 bis 23 – elementare 
Bildungseinrichtungen, Schulen gemäß dem Schulorganisationsgesetz, BGBl. Nr. 242/1962, Art. V Z 2 
der 5. SchOG-Novelle, BGBl. Nr. 323/1975, und dem Privatschulgesetz, BGBl. Nr. 244/1962, land- 
und forstwirtschaftliche Schulen, die regelmäßige Nutzung von Sportstätten im Rahmen des 
Regelunterrichts und Einrichtungen zur außerschulischen Kinderbetreuung, 

2. für Universitäten gemäß dem Universitätsgesetz 2002, BGBl. I Nr. 120/2002, Privathochschulen gemäß 
dem Privathochschulgesetz, BGBl. I Nr. 77/2020, Fachhochschulen gemäß dem Fachhochschulgesetz, 
BGBl. Nr. 340/1993, und Pädagogische Hochschulen gemäß dem Hochschulgesetz 2005, BGBl. I 
Nr. 30/2006, einschließlich der Bibliotheken dieser Einrichtungen, 

3. für Tätigkeiten im Wirkungsbereich der Organe der Gesetzgebung und Vollziehung mit Ausnahme des 
Parteienverkehrs in Verwaltungsbehörden und Verwaltungsgerichten, sofern keine anderslautenden 
Regelungen im Bereich der Hausordnung bestehen, 

4. für Zusammenkünfte zur Religionsausübung. 

(2) Betretungsverbote sowie Bedingungen und Auflagen nach dieser Verordnung gelten nicht 

1. zur Abwendung einer unmittelbaren Gefahr für Leib, Leben und Eigentum oder 

2. zur Wahrnehmung der Aufsicht über minderjährige Kinder mit Ausnahme von § 14. 

(3) Die Pflicht zum Tragen einer Maske oder einer den Mund- und Nasenbereich abdeckenden und eng 
anliegenden mechanischen Schutzvorrichtung gilt nicht 

1. während der nach den Bestimmungen dieser Verordnung zulässigen Konsumation von Speisen und 
Getränken; 

2. für gehörlose und schwer hörbehinderte Personen sowie deren Kommunikationspartner während der 
Kommunikation; 

3. während der Ausübung von Sport; § 10 Abs. 2 und 4 bleiben unberührt; 

4. wenn dies aus therapeutisch-pädagogischen Gründen notwendig ist. 

(4) Die Pflicht zum Tragen einer Maske gilt nicht für folgende Personen: 

1. Kinder bis zum vollendeten 14. Lebensjahr, wobei Kinder zwischen dem vollendeten sechsten und dem 
vollendeten 14. Lebensjahr stattdessen eine sonstige den Mund- und Nasenbereich abdeckende und eng 
anliegende mechanische Schutzvorrichtung zu tragen haben; 

2. Schwangere, wobei diese stattdessen eine sonstige den Mund- und Nasenbereich abdeckende und eng 
anliegende mechanische Schutzvorrichtung zu tragen haben; 

3. Personen, die Gesundheitsdienstleistungen der Logopädie erbringen oder in Anspruch nehmen, für die 
Dauer der Erbringung bzw. Inanspruchnahme der logopädischen Dienstleistung; 

4. Personen, denen dies aus gesundheitlichen Gründen nicht zugemutet werden kann. In diesem Fall darf 
auch eine sonstige den Mund- und Nasenbereich abdeckende und eng anliegende mechanische 
Schutzvorrichtung getragen werden. Sofern den Personen auch dies aus gesundheitlichen Gründen nicht 
zugemutet werden kann, darf auch eine sonstige nicht eng anliegende, aber den Mund- und 
Nasenbereich vollständig abdeckende mechanische Schutzvorrichtung getragen werden. Eine 
vollständige Abdeckung liegt vor, wenn die nicht eng anliegende Schutzvorrichtung bis zu den Ohren 
und deutlich unter das Kinn reicht. Sofern den Personen auch dies aus gesundheitlichen Gründen nicht 
zugemutet werden kann, gilt die Pflicht zum Tragen einer den Mund- und Nasenbereich abdeckenden 
mechanischen Schutzvorrichtung nicht. 

(5) Die Pflicht zur Einhaltung des Mindestabstandes nach dieser Verordnung gilt nicht 

1. sofern zwischen den Personen geeignete Schutzvorrichtungen zur räumlichen Trennung vorhanden 
sind, 



2. innerhalb des geschlossenen Klassen- oder Gruppenverbands von Einrichtungen gemäß Abs. 1 Z 1, 

3. zwischen Menschen mit Behinderungen und deren Begleitpersonen, die persönliche Assistenz- oder 
Betreuungsleistungen erbringen, 

4. wenn dies die Vornahme religiöser Handlungen erfordert, 

5. in Luftfahrzeugen, die als Massenbeförderungsmittel gelten, 

6. unter Wasser, 

7. bei der Ausübung von Sport für erforderliche Sicherungs- und Hilfeleistungen, 

8. zwischen Personen, die zeitweise gemeinsam in einem Haushalt leben, 

9. zur Betreuung und Hilfeleistung von unterstützungsbedürftigen Personen, 

10. wenn dies aufgrund der örtlichen Gegebenheiten ausnahmsweise kurzfristig nicht möglich ist. 

(6) Die Pflicht zur Einhaltung des Abstandes gemäß § 5 Abs. 5 Z 1 gilt nicht, wenn dies zur Ausübung der 
Verwaltungstätigkeit in Ausübung des Parteienverkehrs erforderlich ist. 

(7) § 11 Abs. 5 gilt nicht für Bewohner, denen es aus gesundheitlichen oder behinderungsspezifischen 
Gründen, insbesondere wegen dementieller Beeinträchtigung, nicht zugemutet werden kann, die Vorgaben 
einzuhalten. 

(8) Die Verpflichtung zur Vorlage eines Nachweises einer geringen epidemiologischen Gefahr gilt nicht für 

1. Kinder bis zum vollendeten zehnten Lebensjahr; 

2. Kinder, die eine Primarschule besuchen. 

 

 

Glaubhaftmachung 
§ 20. 

 (1) Das Vorliegen der Voraussetzungen gemäß § 19 ist auf Verlangen gegenüber 

1. Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes, 

2. Behörden und Verwaltungsgerichten bei Parteienverkehr und Amtshandlungen sowie 

3. Inhabern einer Betriebsstätte oder eines Arbeitsortes sowie Betreibern eines Verkehrsmittels zur 
Wahrnehmung ihrer Pflicht gemäß § 8 Abs. 4 COVID-19-MG, 

4. dem für eine Zusammenkunft Verantwortlichen 

glaubhaft zu machen. 

(2) Der Ausnahmegrund, wonach aus gesundheitlichen Gründen das Tragen einer Maske oder einer den 
Mund- und Nasenbereich abdeckenden und eng anliegenden mechanischen Schutzvorrichtung oder einer den 
Mund- und Nasenbereich abdeckenden mechanischen Schutzvorrichtung nicht zugemutet werden kann, sowie das 
Vorliegen einer Schwangerschaft ist durch eine von einem in Österreich zur selbstständigen Berufsausübung 
berechtigten Arzt ausgestellte Bestätigung nachzuweisen. 

(3) Wurde das Vorliegen eines Ausnahmegrundes gemäß Abs. 1 Z 3 glaubhaft gemacht, ist der Inhaber der 
Betriebsstätte oder des Arbeitsortes sowie der Betreiber eines Verkehrsmittels seiner Pflicht gemäß § 8 Abs. 4 des 
COVID-19-MG nachgekommen. 

(4) Nachweise gemäß § 1 Abs. 2 sind in lateinischer Schrift in deutscher oder englischer Sprache vorzulegen. 

 

 

Datenverarbeitung 
§ 21. 

 Sofern in dieser Verordnung ein Nachweis über eine geringe epidemiologische Gefahr vorgesehen ist, ist der 
Inhaber einer Betriebsstätte, der Verantwortliche für einen bestimmten Ort oder der für eine Zusammenkunft 
Verantwortliche zur Ermittlung folgender personenbezogener Daten der betroffenen Person ermächtigt: 

1. Name, 

2. Geburtsdatum, 

3. Gültigkeitsdauer des Nachweises und 

4. Barcode bzw. QR-Code. 



Darüber hinaus ist er berechtigt, Daten zur Identitätsfeststellung zu ermitteln. Eine Vervielfältigung oder 
Aufbewahrung der Nachweise und der in den Nachweisen enthaltenen personenbezogenen Daten ist 
ebenso unzulässig wie die Verarbeitung der im Rahmen der Identitätsfeststellung erhobenen Daten. 

 

 

Grundsätze bei der Mitwirkung nach § 6 COVID-19-MG und § 28a EpiG 
§ 22. 

 Im Rahmen der Mitwirkung nach § 6 COVID-19-MG und § 28a EpiG haben die Organe des öffentlichen 
Sicherheitsdienstes von Maßnahmen gegen Personen, die gegen eine Verhaltens- oder Unterlassungspflicht nach 
dieser Verordnung verstoßen, abzusehen, wenn der gesetzmäßige Zustand durch gelindere Mittel hergestellt 
werden kann oder diese Maßnahmen nicht verhältnismäßig wären. Die Entscheidung, ob von einer Maßnahme 
nach § 6 COVID-19-MG und § 28a EpiG abzusehen ist, ist auf Grundlage der epidemiologischen 
Gefahrensituation im Zusammenhang mit COVID-19, insbesondere anhand von den örtlich zuständigen 
Gesundheitsbehörden zur Verfügung gestellten Informationen, zu treffen. 

 

 

ArbeitnehmerInnenschutz, Bundesbedienstetenschutz und Mutterschutz 
§ 23. 

 Durch diese Verordnung werden das ArbeitnehmerInnenschutzgesetz, BGBl. Nr. 450/1994, das Bundes-
Bedienstetenschutzgesetz, BGBl. I Nr. 70/1999, und das Mutterschutzgesetz 1979, BGBl. Nr. 221/1979, nicht 
berührt. 

 

 

Inkrafttreten 
§ 24. 

 (1) Diese Verordnung tritt mit 19. Mai 2021 in Kraft und mit Ablauf des 30. Juni 2021 außer Kraft. Die §§ 13 
bis 16 treten mit Ablauf des 16. Juni 2021 außer Kraft. 

(2) Bereits vor Inkrafttreten dieser Verordnung ausgestellte ärztliche Bestätigungen über eine in den letzten 
sechs Monaten erfolgte und aktuell abgelaufene Infektion und Nachweise über neutralisierende Antikörper 
behalten für die jeweilige Dauer ihre Gültigkeit. 

(3) Zusammenkünfte können bereits ab Kundmachung der Verordnung angezeigt, beantragt und bewilligt 
werden. Zusammenkünfte, für die ab 29. Mai 2020 eine Bewilligung in Vollziehung einer Verordnung auf Grund 
des § 15 EpiG erteilt wurde, bedürfen bis vier Wochen nach Inkrafttreten dieser Verordnung keiner Bewilligung 
gemäß § 13 Abs. 4 Z 2 2. Satz. 

 
Artikel 2 

Verordnung mit der die Verordnung über erste Öffnungsschritte in Bezug auf die COVID-19-
Pandemie geändert wird (1. Novelle zur COVID-19-Öffnungsverordnung) 

Auf Grund der §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 des COVID-19-Maßnahmengesetzes, BGBl. I Nr. 12/2020, zuletzt 
geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 33/2021, wird verordnet: 

Die Verordnung über erste Öffnungsschritte in Bezug auf die COVID-19-Pandemie (COVID-19-
Öffnungsverordnung – COVID-19-ÖV), BGBl. II Nr. 214/2021, wird wie folgt geändert: 

1. In § 8 Abs. 4 entfällt die Wortfolge „, bei denen es voraussichtlich zu einer länger andauernden Interaktion mit 
anderen Personen kommt,“. 

2. In § 9 Abs. 5 entfällt die Wortfolge „, bei denen davon auszugehen ist, dass es zu einer länger andauernden 
Interaktion mit anderen Personen kommt,“. 

3. Dem § 24 wird folgender Abs. 3 angefügt: 

„(3) § 8 Abs. 4 und § 9 Abs. 5 in der Fassung des Art. 2 der Verordnung BGBl. II Nr. 214/2021 treten mit 
Inkrafttreten jenes nachfolgenden Bundesgesetzes in Kraft, durch das § 1 Abs. 5 Z 6 des COVID-19-MG geändert 
wird (§ 13 Abs. 10 COVID-19-MG).“ 

Mückstein 
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 Regelungen für Tanzschulen ab 19. Mai 2021 

 
Sehr geehrte, 
 
in einer kurzen und kompakten Übersicht haben wir die wichtigsten Regeln für Tanzschulen 
zusammengefasst:  

 Ein Präventionskonzept ist verpflichtend – hier ein Muster-Präventionskonzept zum Download 
 Jede Tanzschule hat einen Covid-19-Beauftragten zu ernennen 
 Für das Betreten der Tanzschule gilt die 3G-Regel 
 Für Jugendliche und Kinder gilt auch der „Ninja-Test“ 
 Mitarbeiter müssen alle 7 Tage getestet werden, einen gültigen Nachweis einer Impfung oder 

Genesung vorlegen, oder durchgehend eine FFP2-Maske tragen 
 Es ist ein Mindestabstand von 2 Metern einzuhalten (Zugang, Abgang, Pausen) 
 Kunden müssen eine FFP2-Maske tragen (außer in Feuchträumen, dh Toiletten) 
 Bei allen Kursen mit „sportlichem Charakter“ ist bei der Ausübung keine FFP2-Maske zu tragen 
 Sperrstunde ist um 22.00 Uhr 
 Für Kunden besteht eine Registrierungspflicht 
 Dauert der Aufenthalt weniger als 15 Minuten (zB Bringen und Abholen der Kinder) ist keine 

Registrierung notwendig 

 
Tanzschulen mit fixen Betriebsstätten  

 Für die Dauer und im jeweiligen Raum von veranstaltungsartigen Zusammenkünften in 
Betriebsstätten (zB Aerobic-Kurse, Tanzkurse etc.) gilt keine 20 m²-Regel 

 Im restlichen Kundenbereich ist die 20 m²-Regelung zu beachten 
 Gruppentraining & Kurse dürfen stattfinden – auch in kleineren Sälen 
 Der 2-Meter-Abstand muss eingehalten werden 
 Die Hygieneauflagen sind zu beachten 
 Unkontrollierte Personenansammlungen in Garderoben sowie eine Überbelegung von Kursen oder 

schlecht durchlüftete Trainingsräume sind unbedingt zu vermeiden 
 Die Teilnehmerzahl bei Gruppenkursen muss in einer epidemiologisch vertretbaren Größe 

abgehalten werden. 

 



 
Mobile Tanzschulen  

 Es gelten dieselben Regeln wie bei fixen Betriebsstätten 
 Bei kombinierten Betriebsstätten (zB Gasthaus mit Veranstaltungssaal) ist in den unterschiedlichen 

Bereichen die jeweils gültige Regelung umzusetzen. 

 
Weiters wichtig  

 Bei Tanzkursen mit mind. 11 und max. 50 Personen, besteht eine Anzeigepflicht bei der 
Bezirksverwaltungsbehörde, in deren Bereich der Kurs stattfindet (zuständige 
Bezirkshauptmannschaft oder Stadtmagistrat Innsbruck) 

 Die Meldung muss mindestens eine Woche vorher erfolgen 
 Folgende Angaben sind notwendig: Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen, Zeit und Dauer 

und Ort der Zusammenkunft, Zweck der Zusammenkunft, Anzahl der Teilnehmer 
 Eine „Sammelanmeldung“ kann in Abstimmung mit der Behörde für wöchentlich wiederkehrende 

Kurse erfolgen 

 
Außerschulische Jugendarbeit  

 Tanzkurse für Jugendliche gelten als außerschulische Jugenderziehung 
 Bis zu 20 Personen plus bis zu 4 Betreuungspersonen sind möglich 
 Der Mindestabstand entfällt 
 Das Tragen einer Maske entfällt 
 Zusätzliche Schulung der Betreuungspersonen notwendig 
 Tests wie bei allen anderen Formen notwendig 
 Betreuungspersonen Tests alle 7 Tage, Impf- oder Genesungsnachweis oder FFP2-Maske 

 
Weitere Informationen zur COVID-19-Öffnungsverordnung finden Sie unter wko.at/corona - dem Corona-
Infopoint der Wirtschaftskammern für Unternehmer. 
 
Freundliche Grüße 
 
KommR DVw.Ferry Polai, Berufsgruppensprecher Tanzschulen 
Mag. Fabian Kathrein, BSc, Fachgruppengeschäftsführer 
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1. Einleitung bzw. Kurzfassung: 

Das Betreten des Tanzstudios/Tanzcafés ist ausnahmslos dann nicht gestattet, 
wenn eine Person Symptome einer COVID-19-Infektion, Grippe- oder 
Erkältungskrankheit aufweist bzw. die entsprechenden Krankheiten/Symptome im 
Haushalt oder im nahen persönlichen Umfeld einer Person aufgetreten sind! 

Die Kursteilnahme bzw. der Besuch des Tanzstudios/Tanzcafés erfolgt auf eigene 
Gefahr.  

 

Verhaltensregeln für Tänzer und Gäste 
 
 Die im Tanzstudio/-café zur Verfügung gestellten Desinfektionsmittel 

sind beim Betreten und Verlassen des Tanzstudios/Tanzcafés zu 
nutzen. Dies kann durch korrektes, gründliches Waschen der Hände 
mit Seife ersetzt werden. Hierfür stehen Desinfektionsspender beim 
Eingang und im Vorraum der WC-Anlagen inkl. Anleitung zum 
korrekten Händedesinfizieren zur Verfügung. Weiters stehen 
Seifenspender zum Händewaschen in den jeweiligen WC-Anlagen sowie 
Desinfektionsspender zum Desinfizieren der „Klobrille“ zur Verfügung. 
 

 Beim Betreten des Tanzstudio/-café ist auf die 3G-Regel zu achten, 
geimpft, genesen oder getestet. Für Kinder und Jugendliche gilt auch 
der „Ninja-Test“.  
 

 Beim Betreten und Verlassen des Tanzstudio/-café sowie beim 
Aufenthalt in der Umkleide und in den WC-Anlagen ist eine FFP2-Maske 
zu tragen und zwar so lange, bis man an einem Sitzplatz Platz 
genommen, oder aber die Tanzfläche zum Tanzen erreicht hat. Beim 
Tanzen ist keine FFP2-Maske erforderlich, hier wird weiterhin auf die 
2m Abstandsregel zu anderen Tanzpaaren verwiesen. 
 

 Die Benutzung von und der Aufenthalt in Umkleiden/WC-Anlagen ist so 
zu gestalten, dass der Mindestabstand von 2m zu anderen Personen 
gewahrt werden kann. 
 

 Im Tanzstudio/-café anwesende Personen sollten darauf achten, sich 
nicht selbst ins Gesicht (vor allem auf den Mund, die Augen und die 
Nase) zu fassen und beim Niesen oder Husten ein Einwegtaschentuch 
oder die eigene Armbeuge verwenden. 
 

 Der Kontakt zu nicht im selben Haushalt lebenden Personen ist 
auf das Minimum zu beschränken. Außerhalb des Tanzens ist 
ein Mindestabstand von 2m einzuhalten. 
 

 Das Tanzen soll nur mit dem Partner, mit dem man üblicherweise 
tanzt, erfolgen (Vorzugsweise mit dem Partner aus dem gemeinsamen 
Haushalt) oder es wird vorübergehend eine Tanzpartnerschaft 
eingegangen (Tanzen immer mit dem gleichen Tanzpartner). 
Partnerwechsel ist zu unterlassen. 

 



 Getränke und Speisen dürfen nur sitzend an einem 
Verabreichungsplatz und keinesfalls auf der Tanzfläche eingenommen 
werden. 

  
 Das Verweilen an der Bar (speziell nahe der Schankanlage und der 

Kaffeemaschine) ist untersagt. 
 
 Tanzkurse werden derzeit nur mehr in reduzierten Gruppen und 

unterteilten Tanzabschnitten abgehalten. Es ist darauf zu achten, dass 
der eigene zugewiesene Tanzabschnitt nicht verlassen wird und es zu 
keiner Durchmischung mit Tanzpaaren aus anderen Tanzabschnitten 
kommt. 

 
 Sperrstunde für das Tanzcafé ist 22:00 Uhr. 
 
 Sperrstunde für das Tanzstudio ist 22:00 Uhr. 

 

Verhaltensregeln für Unternehmer und Tanzlehrer 
 
 Die im Tanzstudio/-café zur Verfügung gestellten Desinfektionsmittel 

sind beim Betreten und Verlassen des Tanzstudios/Tanzcafés zu 
nutzen. Dies kann durch korrektes, gründliches Waschen der Hände 
mit Seife ersetzt werden. Hierfür stehen Desinfektionsspender beim 
Eingang und im Vorraum der WC-Anlagen inkl. Anleitung zum 
korrekten Händedesinfizieren zur Verfügung. Weiters stehen 
Seifenspender in den jeweiligen WC-Anlagen zum Händewachen sowie 
Desinfektionsspender zum Desinfizieren der „Klobrille“ zur Verfügung. 
 

 Beim Betreten des Tanzstudio/-café ist auf die 3G-Regel zu achten, 
geimpft, genesen oder getestet. 
 

 Beim Betreten und Verlassen des Tanzstudio/-café sowie beim 
Aufenthalt in der Umkleide und in den WC-Anlagen und weiters beim 
Ausschank von Getränken bei Kundenkontakt ist eine FFP2-Maske zu 
tragen. 
 

 Die Benutzung von und der Aufenthalt in Umkleiden/WC-Anlagen ist so 
zu gestalten, dass der Mindestabstand von 2m zu anderen Personen 
gewahrt werden kann. 
 

 Es sollte darauf geachtet werden, sich nicht selbst ins Gesicht (vor 
allem auf den Mund, die Augen und die Nase) zu fassen und beim 
Niesen oder Husten ein Einwegtaschentuch oder die eigene Armbeuge 
verwenden. 
 

 Der Kontakt zu nicht im selben Haushalt lebenden Personen ist 
auf das Minimum zu beschränken. Außerhalb des Tanzens ist 
ein Mindestabstand von 2m einzuhalten. 

 
 Während dem Tanzunterricht ist ein Abstand von mindestens 

2m zu den Tanzschülern/-paaren zu halten.  



 Derzeit ist ein Durchtanzen mit den Tanzschülern, aus Lehr- 
und Übungszwecken, zu unterlassen. 

 
 Sperrstunde für das Tanzcafé ist 22:00 Uhr. 
 
 Sperrstunde für das Tanzstudio ist 22:00 Uhr. 

 
 

Vorgaben für die Studioinfrastruktur 
 
 Am Eingang und im Vorraum zu den WC-Anlagen sollte ausreichend 

Desinfektionsmittel für die Händedesinfektion zur Verfügung gestellt 
werden. Die Desinfektion kann durch das korrekte Händewaschen mit 
Seife ersetzt werden. Eine entsprechende Anleitung zum korrekten 
Händedesinfizieren sollte bei den Desinfektionsmitteln ausgehängt 
werden. 
 

 Am Eingang werden die Kunden vor dem Betreten auf das Einhalten 
der 3G-Regel überprüft und auf die Gruppengröße und 
Aufenthaltsdauer (mehr als 15 min) zwecks Registrierungspflicht 
hingewiesen. 
 

 Das Tanzstudio soll zumindest alle 2 Stunden für mindestens 15 
Minuten belüftet werden.  

 
 Die Klima- und Lüftungsanlage soll auf Dauerbetrieb laufen, um eine 

„gute“ Luftqualität und einen möglichst hohen Luftaustausch zu 
gewährleisten. 
 

 In einer Anwesenheitsliste sollen das Kommen und Gehen aller 
Personen erfasst werden. (Registrierungspflicht) 

 

 

Hygiene- und Reinigungsplan 
 
 Unvermeidbar mit den Händen zu berührende Gegenstände 

(Türklinken, Musikanlagen, PCs, etc.) sollten zumindest einmal täglich 
desinfiziert werden. 
 

 WC-Anlagen und Waschräume sind täglich zu desinfizieren. 
 

 Eine Grundreinigung des Tanzstudios ist mindestens einmal pro Woche 
sicherzustellen. 
 

 In den etwaig vorhandenen Garderoben ist darauf zu achten, dass 
keine benützte Kleidungsgegenstände frei zugänglich aufbewahrt 
werden. 

 
 Unbeaufsichtigt gelassenen oder vergessene FFP2-Masken oder 

sonstige MNS werden unverzüglich entsorgt. 
 



Umgang mit (möglichen) Infektionen mit dem SARS-Cov2-Virus 
 

 Bei Krankheitssymptomen jeglicher Art ist für die betroffenen Personen 
kein Besuch des Tanzstudios/Tanzcafés gestattet bzw. ist ein ggf. 
laufender Besuch im Tanzstudio/Tanz-café sofort einzustellen. 
 

 Als Krankheitssymptome sind insbesondere folgende zu erwähnen: Jede 
Form eines Atemwegsinfekts mit oder ohne Fieber (z.B.: Husten, 
Halsschmerzen, Kurzatmigkeit, Angina), Durchfall oder der Verlust/die 
Veränderung des Geschmacks-/Geruchssinnes. 
 

 Tritt ein Verdachtsfall während des Besuches im Tanzstudio/Tanzcafé auf, 
ist der Aufenthalt sofort einzustellen und alle anwesenden Personen 
müssen das Tanzstudio/Tanzcafé umgehend verlassen. Sie sollen sich in 
häusliche Quarantäne begeben, bis der Verdachtsfall entweder bestätigt 
oder aber enthärtet ist. 
 

 Ist ein bestätigter Fall aufgetreten, ist anhand des Anwesenheitsbuches 
der Kontakt der erkrankten Personen innerhalb der letzten 28 Tage ab 
Auftreten des Falles zu eruieren und in Kenntnis zu setzen bzw. dies der 
zuständigen Behörde unverzüglich mitzuteilen. 

 

Jeder Besucher des Tanzstudios/Tanzcafés KRASSNITZER ist selbst 
dafür verantwortlich, sich über die aktuellen Sicherheitsmaßnahmen und 

Verhaltensregeln auf dem Laufenden zu halten! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Allgemeine Angaben 
 
2.1 zur Veranstaltung: 
 
2.1.1 Veranstaltungsbezeichnung: Tanzkurse und Tanzperfektionsabend 
 
Tanzkurse: Dauernde Veranstaltung von Montag bis Sonntag in Form von 
professionell organisierten Tanzkursen (Hauptbetriebszeiten von 19:00 Uhr bis 
22:00 Uhr). Auf Grund der derzeit geltenden COVID-19-
Maßnahmenverordnung finden diese nur mehr mit reduzierter Teilnehmerzahl 
in einer epidemiologisch vertretbaren Größe statt. 
 
Tanzperfektionsabend: Dauernde Veranstaltung, grundsätzlich Mittwoch, 
Freitag und Samstag jeweils von 21:00 Uhr bis 01:00 Uhr. Auf Grund der 
derzeit geltenden COVID-19-Maßnahmenverordnung und der 
Sperrstundenvorverlegung findet dieser nur mehr Samstag von 17:00 Uhr bis 
22:00 Uhr statt. 
 
 
2.1.2 Datum der Veranstaltung: Dauernde Veranstaltung 
 
 
2.1.3 Ort der Veranstaltung: Tanzstudio Krassnitzer OG,  
2.1.3 Ort der Veranstaltung: Langgasse 80b,  
2.1.3 Ort der Veranstaltung: 6460 Imst 
 
 
2.2 zum COVID-19-Präventionskonzept: 
 
2.2.1 Konzeptersteller*in inkl. Kontaktmöglichkeiten für Rückfragen:  
 
Michael Köll, geb. 23.08.1984 in Zams, whft. Niederhof 285, 6474 Jerzens, 
Handynummer: 0660/4949208, Gesellschafter der Tanzstudio Krassnitzer OG 
 
2.2.2 Vorliegende Konzeptversion: Version 2.2 
 
2.2.3 Erstellungsdatum: 18.05.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Verantwortlichkeiten 
 

3.1 COVID-19-Beauftragte*r: 
 
3.1.1 Name des*r COVID-19-Beauftragten: Michael Köll 
 
3.1.2 Anschrift des*r COVID-19-Beauftragten: Niederhof 285, 6474 Jerzens 
 
3.1.3 Erreichbarkeit (Tel., E-Mail): 0660/4949208  
3.1.3 Erreichbarkeit (Tel., E-Mail): tanzen@tanzstudio-krassnitzer.at 
 

3.2 Veranstalter*in: 
 
3.2.1 Name des*r Veranstalter*in: Michael Köll und Barbara Krassnitzer 
 
3.2.2 Anschrift des*r Veranstalter*in: Niederhof 285, 6474 Jerzens 
 
3.2.3 Erreichbarkeit (Tel., E-Mail): 0660/4949208  
3.1.3 Erreichbarkeit (Tel., E-Mail): tanzen@tanzstudio-krassnitzer.at 
 
3.2.4 Verantwortlicher vor Ort (Handy, E-Mail): 0660/4949208  
                                                                     tanzen@tanzstudio-krassnitzer.at 
 

3.3 Betreiber*in: 
 
3.3.1 Name des*r Betreiber*in: Michael Köll und Barbara Krassnitzer 
 
3.3.2 Anschrift des*r Betreiber*in: Niederhof 285, 6474 Jerzens 
 
3.3.3 Anschrift des Veranstaltungsortes: Langgasse 80b, 6460 Imst 
 
3.3.4 Erreichbarkeit (Tel., E-Mail): 0660/4949208  
3.1.3 Erreichbarkeit (Tel., E-Mail): tanzen@tanzstudio-krassnitzer.at 
 
3.3.5 Verantwortlicher vor Ort (Handy, E-Mail): 0660/4949208  
                                                                     tanzen@tanzstudio-krassnitzer.at 
 

3.4 Zuständige Behörde(n): 
 
3.4.1 Bezeichnung der zuständigen : Stadtgemeinde Imst und BH Imst 
 
3.4.2 Anschrift der zuständigen Behörden: Rathausstraße 9, 6460 Imst 
3.4.2 Anschrift der zuständigen Behörden: Stadtplatz 1, 6460 Imst 
 

3.4.3 Erreichbarkeiten (Tel., E-Mail): 05412/6980-0 bzw. gemeinde@imst.gv.at 
3.4.3 Erreichbarkeiten (Tel., E-Mail): 05412/69960 bzw. bh.imst@tirol.gv.at 

 



4. Die Veranstaltung 
 

4.1 Beschreibung der Veranstaltung: 
 
Tanzkurse: Dauernde Veranstaltung von Montag bis Sonntag in Form von 
professionell organisierten Tanzkursen (Hauptbetriebszeiten von 19:00 Uhr bis 
22:00 Uhr). Auf Grund der derzeit geltenden COVID-19-
Maßnahmenverordnung finden diese nur mehr mit reduzierter Teilnehmerzahl 
in einer epidemiologisch vertretbaren Größe statt. 
 
Tanzperfektionsabend: Dauernde Veranstaltung, grundsätzlich Mittwoch, 
Freitag und Samstag jeweils von 21:00 Uhr bis 01:00 Uhr. Auf Grund der 
derzeit geltenden COVID-19-Maßnahmenverordnung und der 
Sperrstundenvorverlegung findet dieser nur mehr Samstag von 17:00 Uhr bis 
22:00 Uhr statt. 
 
 

4.2 Veranstaltungsablauf: 
 
Tanzkurse: Der erste Tanzkurs beginnt grundsätzlich um 19:00 Uhr und endet 
um 20:30 Uhr. Der zweite Tanzkurs beginnt grundsätzlich um 20:35 Uhr und 
endet um 22:00 Uhr. Auf Grund der derzeit geltenden COVID-19-
Maßnahmenverordnung wird auf eine größere zeitliche Staffelung der beiden 
Tanzkurse individuell reagiert. Mindestens 15 Minuten Staffelung, auch um den 
Tanzsaal währenddessen durch Öffnen aller Fenster zusätzlich zu lüften. 
 
Der Tanzsaal wird dabei nur mehr durch eine epidemiologisch vertretbare 
Teilnehmeranzahl betreten werden.  
 
 
Tanzperfektionsabend: Tanzperfektionsabende im Tanzcafé finden 
grundsätzlich Mittwoch, Freitag und Samstag jeweils von 21:00 Uhr bis 01:00 
Uhr statt. Auf Grund der derzeit geltenden COVID-19-Maßnahmenverordnung 
und der Sperrstundenvorverlegung findet dieser nur mehr Samstag von 17:00 
Uhr bis 22:00 Uhr statt. Der Tanzsaal 1 nahe dem Tanzcafé (Gastrobereich) 
wird gesperrt und steht zum Tanzen derzeit nicht mehr zur Verfügung. Dort 
werden Verabreichungsplätze, mit sehr großzügigem Abstand, mehr als 2 m, 
eingerichtet. Im Tanzsaal 2, welcher räumlich und baulich vom Tanzsaal 1 und 
dem Tanzcafé (Gastrobereich) getrennt ist, darf nur mehr eine epidemiologisch 
vertretbare Anzahl an Tanzpaaren zeitgleich das Übungs- bzw. 
Perfektionstanzen ausüben, wobei allenfalls ein Mindestabstand von 2m 
gegeben bleiben muss.  
 
Auf Grund der COVID-19-Maßnahmenverordnung gilt eine generelle 
Registrierungspflicht, sowohl bei den Tanzkursen als auch bei den 
Tanzperfektionsabenden. 
 
 



4.3 Personenanzahlen: 
 
4.3.1 Anzahl mitwirkender Personen: durchschnittlich 3 Personen 
 
4.3.2 Besucher*innen: Bei Tanzkursen durchschnittlich 10 Personen pro Kurs 
4.3.2 Besucher*innen: Bei Tanzperfektionsabenden maximal 50 Personen 
 
4.3.3 Anzahl erwarteter Besucher*innen: siehe oben, auf Grund der derzeit 
geltenden COVID-19-Maßnahmenverordnung wurde die Personenanzahl 
unsererseits bereits reduziert, zudem ist zu erkennen, dass die o.a. Zahlen eine 
sinkende Tendenz haben. 
 
 
4.4 Teilnehmerverhalten: 
 
4.4.1 Beschreibung der Zusammensetzung des Publikums: Richtet sich je nach 
Art des Tanzkurses (Paarekurs, Kinderkurs, etc.), grundsätzlich kann aber eine 
überwiegende Mehrheit an 40 – 60 Jährigen angegeben werden. Auch bei den 
Tanzperfektionsabenden bleibt diese Tendenz erhalten.  
 
4.4.2 Beschreibung des erwarteten Besucher*innenverhaltens anhand 
bestehender Vorerfahrungen und damit einhergehender potenzieller COVID-19 
Risiken: Das Verhalten der Besucher*innen kann als vorbildlich diszipliniert in 
Bezug auf Abstand halten, Maskenpflicht, Hygienemaßnahmen, etc. bezeichnet 
werden. Auch beim Tanzen in den Tanzkursen und bei den 
Tanzperfektionsabenden wird beim Tanzen sehr diszipliniert, strukturiert und 
mit ausreichendem Abstand agiert. 
 
 
 

5. Darstellung der infrastrukturellen IST-Situation 
 

5.1 Veranstaltungsflächen, Flächennutzung und -gestaltung 
 
Veranstaltungsfläche ist das Tanzstudio und Tanzcafé der Tanzstudio 
Krassnitzer OG, Langgasse 80b, 6460 Imst auf einer Gesamtfläche von ca. 450 
m² bestehend aus Allgemeinfläche (Garderobe, WC-Anlagen, ...), 
Gastrobereich (Tanzcafé) und zwei Tanzsälen.  
 
Bei den Tanzkursen wird der gesamte Tanzsaal (Tanzsaal 1 und Tanzsaal 2 bei 
geöffneter mobiler Trennwand) verwendet um ausreichend Abstand zwischen 
den Tanzpaaren zu ermöglichen, mindestens jedenfalls 2m. Zudem wird auf 
eine epidemiologisch vertretbare Teilnehmeranzahl geachtet werden.  
 
Bei den Perfektionsabenden wird der Tanzsaal 1 als Tanzfläche gesperrt und 
dort werden Verabreichungsplätze mit ausreichendem Abstand, mindestens 2 
m, eingerichtet. Der Tanzsaal 2 dient zum Perfektionstanzen mit einer 
epidemiologisch vertretbarer Anzahl an Tanzpaaren, auf 123,5 m².    



Die Veranstaltungsbewilligung der Stadtgemeinde Imst unter der GZ P 
202/2020 sowie die Betriebsanlagengenehmigung der BH Imst unter der GZ 
IM-BA-2072/1/57-2020 liegen vor. 
 
Weiters ist unter Punkt 9.1 (Pläne) ein Grundrissplan mit sämtlichen COVID-
19-Präventionskonzept relevanten Einzeichnungen angeführt. 
 
 
5.2 Gastronomie: 
 
Der Gastrobereich ist als Tanzcafé deklariert und in der Betriebsart Café 
eingetragen. Es findet lediglich der Ausschank von Getränken statt, Speisen 
werden nicht angeboten. 
 
Während den Tanzkursen von Montag bis Freitag ist das Tanzcafé 
(Gastrobereich) lediglich für die Kursteilnehmer geöffnet, um in der Pause eine 
kurze Erfrischung einnehmen zu können.  
 
Am Samstag bei den Tanzperfektionsabenden ist das Tanzcafé für alle geöffnet.  
 
Dabei ist auf Grund der derzeit geltenden COVID-19-Maßnahmenverordnung 
folgendes umstrukturiert worden: Die Barhocker wurden von der Bar entfernt 
und werden gemeinsam mit Hochtischen für Verabreichungsplätze verwendet.  
 
Zwischen den Tischen ist ein Mindestabstand von 2m und es werden maximal 
4 Personen (inkl. max 6 Kinder) pro Tisch erlaubt.  
 
Insgesamt bietet der Gastrobereich Sitzplätze für 50 Personen. 
 
 
5.3 Sanitäranlagen: 
 
Als Sanitäranlagen dienen 3 Bereiche: Herren, Damen und Rollstuhlfahrer  
 
Im Vorraum dieser 3 Bereiche befindet sich ein Desinfektionsmittelspender, in 
den jeweiligen Bereichen ausreichend Handwaschbecken mit Seifenspender, 
WC-Desinfektionsmittel, Papierhandtuchspender und Hygienebeutelspender, 
alles von der Firma HAGLEITNER GmbH.  
 
Im Herrenbereich befinden sich 1 WC und 3 Pissoirs. Im Damenbereich 2 WC`s 
und im Rollstuhlfahrerbereich 1 WC.  
 
 
5.4 Abfallbehältnisse: 
 
Abfallbehältnisse kommen laut eingereichtem Abfallwirtschaftskonzept für 
Plastik, Dosen, Papier und Karton, Restmüll und Biomüll zum Einsatz. Diese 
sind lediglich für Veranstalter*innen zugänglich. Anfallender Abfall von 
Teilnehmer*innen wird entgegengenommen und ordnungsgemäß sortiert. 



6. Risikoanalyse 
 

Risikoanalysefragebogen siehe unter Anhang 9.4 (Risikoanalyse). 
Zur Risikominimierung wird folgendes unternommen:  
 

 Die im Tanzstudio/-café zur Verfügung gestellten Desinfektionsmittel 
sind beim Betreten und Verlassen des Tanzstudios/Tanzcafés zu 
nutzen. Dies kann durch korrektes, gründliches Waschen der Hände 
mit Seife ersetzt werden. Hierfür stehen Desinfektionsspender beim 
Eingang und im Vorraum der WC-Anlagen inkl. Anleitung zum 
korrekten Händedesinfizieren zur Verfügung. Weiters stehen 
Seifenspender in den jeweiligen WC-Anlagen zum Händewachen sowie 
Desinfektionsspender zum Desinfizieren der „Klobrille“ zur Verfügung. 
 

 Beim Betreten und Verlassen des Tanzstudio/-café sowie beim 
Aufenthalt in der Umkleide und in den WC-Anlagen und weiters beim 
Ausschank von Getränken bei Kundenkontakt ist eine FFP2-Maske zu 
tragen. 
 

 Die Benutzung von und der Aufenthalt in Umkleiden/WC-Anlagen ist so 
zu gestalten, dass der Mindestabstand von 2m zu anderen Personen 
gewahrt werden kann. 
 

 Es sollte darauf geachtet werden, sich nicht selbst ins Gesicht (vor 
allem auf den Mund, die Augen und die Nase) zu fassen und beim 
Niesen oder Husten ein Einwegtaschentuch oder die eigene Armbeuge 
verwenden. 

 
 Lenkung des Besucherstromes und zeitliche Staffelung: Besucher des 

zweiten Tanzkurses werden direkt in den Tanzsaal 2 gelotst, um ein 
Aufeinandertreffen mit den Besuchern des ersten Tanzkurses zu 
verhindern. Hierzu dient auch die zeitliche Staffelung von 15 Minuten. 
 

 Besucher des Tanzkurses werden nur in einer epidemiologisch 
vertretbaren Teilnehmeranzahl zugelassen. 

 
 Es werden vorübergehend vermehrt stationäre Tänze unterrichtet, um 

raumgreifende Bewegungen zu unterbinden und einen andauernden 
Mindestabstand von 2m zu benachbarten Tanzpaaren gewährleisten zu 
können. 

 
 Der Kontakt zu nicht im selben Haushalt lebenden Personen ist 

auf das Minimum zu beschränken. Außerhalb des Tanzens ist 
ein Mindestabstand von 2m einzuhalten. 

 
 Während dem Tanzunterricht ist ein Abstand von mindestens 

2m zu den Tanzschülern/-paaren zu halten.  
 
 Derzeit ist ein Durchtanzen mit den Tanzschülern, aus Lehr- 

und Übungszwecken, zu unterlassen. 



Risikoanalysefragebogen siehe unter Anhang 9.4 (Risikoanalyse). 

 

Tröpfcheninfektion bei direkter Interaktion zwischen Personen (z.B. längere 
Gespräche); 

 

- Im Tanzcafé an den jeweiligen Verabreichungsplätzen, daher maximal 4 
Personen (inkl. max 6 Kinder) zulässig. Ansonsten sollte der geltende 2m 
Abstand genau dem entgegenwirken. 

 

- Im Tanzstudio während dem Tanzen, daher wird ein Durchtauschen der 
Tanzpartner unterlassen und nicht erlaubt und auch ein Durchtanzen 
zwischen Tanzlehrer und -schüler zu Lehrzwecken wird unterbunden. Daher 
nur Tanzen mit dem eigenen Partner (vorzugsweise aus dem gemeinsamen 
Haushalt) 

 
 
Infektion über Aerosole bei schlechter Luftzirkulation in hochfrequentierten, 
engen Räumen (z.B. Pausenräume). 

 
- Entfällt größtenteils, da sich sämtliche Räume, Tanzflächen und 

Gastrobereich sehr großräumig / großzügig gestalten. In den WC Anlagen 
wird die maximale Personenanzahl dahingehend begrenzt, um genau dies 
zu verhindern. 

 
 
Direkte Kontaktinfektion durch Körperkontakt bei Berührungen zwischen 
Personen (z.B. in gedrängten Durchgangsbereichen); 

 

- Direkter Körperkontakt besteht nur beim Tanzen. Daher ist ein 
Partnertausch zu unterlassen und nur mit dem eigenen Partner 
(vorzugsweise aus dem gemeinsamen Haushalt) zu tanzen. Auch ein 
Durchtanzen zwischen Tanzlehrer und -schüler zu Lehrzwecken wird 
unterbunden. 

 
 
Indirekte Kontaktinfektion durch kontaminierte Flächen bei Berührung 
derselben Gegenstände durch mehre Personen (z.B. Touchscreens); 

 

- Kunden durch Türschnallen, WC-Anlagen, Verabreichungsplätze: daher 
Desinfektion dieser Bereiche – siehe unter Hygienemaßnahmen 

 

- Mitarbeiter durch Türschnallen, WC-Anlagen, Arbeitsplätze und 
Touchscreens: daher Desinfektion dieser Bereiche – siehe unter 
Hygienemaßnahmen 

 



7. Maßnahmenplanung 
 

7.1 Personenlenkung und Steuerung: 
 
7.1.1 Anfahrt/Anreise: Die Anreise der Kursteilnehmer*innen sowie der 
Besucher des Tanzperfektionsabends erfolgt größtenteils mittels Privat-PKW. 
Hierfür stehen direkt vor und auch hinter dem Gebäude genügend zugewiesene 
Parkplätze/Parkflächen zur Verfügung. 
 
7.1.2 Einlass: Das Betreten des Gebäudezuganges (Gang, Stiegenaufgang, Lift) 
erfolgt von den Kursteilnehmern und Besuchern des Tanzperfektionsabends 
selbständig. Da aber nicht alle gleichzeitig eintreffen ergibt sich hier bereits 
eine zeitliche Staffelung. Weiters wäre das Einhalten des 2 m Abstandes 
jederzeit möglich und zudem gilt Maskentragepflicht (FFP2-Maske) im 
Gebäude, was bisher ausnahmslos eingehalten wird. Zudem wird beim Einlass 
die 3G-Regel kontrolliert werden und ein Augenmerk auf die 
Besuchergruppengrößen (nicht mehr als 4 Personen, zuzüglicher ihrer max. 6 
Kinder) gelegt werden. Bei länger andauerndem Aufenthalt (mehr als 15 
Minuten) besteht Registrierungspflicht. 
 
7.1.3 Anwesenheit: Im Zugangsbereich des Tanzstudio/Tanzcafé gilt 
Maskentragepflicht (FFP2-Maske) sowie die 2m Abstandsregel. Dies umfasst 
alle Bereiche der Allgemeinfläche (Garderobe, WC-Anlagen, Gang) bis zum 
Erreichen des Verabreichungsplatzes oder des zugewiesenen Tanzabschnittes 
im Tanzsaal. 
 
7.1.4 Abstrom: Grundsätzlich gilt selbiges wie unter 7.1.2 Einlass und 7.1.3 
Anwesenheit. Zudem wird der Besucherstrom der Tanzkurse so reguliert, dass 
ein Vermischen der Besuchergruppen vermieden werden kann 
(Einbahnsystem). Bei den Tanzperfektionsabenden gilt ebenso ein 
vordefiniertes Einbahnsystem. Dies ist aus dem beigefügten Grundrissplan 
ersichtlich. Siehe Anhang 9.1 Pläne. 
 
7.1.5 Abfahrt/Abreise: Die Abfahrt/Abreise gliedert sich gleich wie die 
Anfahrt/Anreise. Auch hier ergibt sich ein gestaffeltes Verlassen des Gebäudes 
ähnlich dem Betreten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7.2 Hygienemaßnahmen am Veranstaltungsgelände: 
 
7.2.1 Allgemeine Hygienemaßnahmen: Folgende allgemeinen Hygiene- 
maßnahmen sind erforderlich und per Aushang ersichtlich: 
 

 Die im Tanzstudio/-café zur Verfügung gestellten Desinfektionsmittel 
sind beim Betreten und Verlassen des Tanzstudios/Tanzcafés zu 
nutzen. Dies kann durch korrektes, gründliches Waschen der Hände 
mit Seife ersetzt werden. Hierfür stehen Desinfektionsspender beim 
Eingang und im Vorraum der WC-Anlagen inkl. Anleitung zum 
korrekten Händedesinfizieren zur Verfügung. Weiters stehen 
Seifenspender zum Händewaschen in den jeweiligen WC-Anlagen sowie 
Desinfektionsspender zum Desinfizieren der „Klobrille“ zur Verfügung. 
 

 Beim Betreten und Verlassen des Tanzstudio/-café sowie beim 
Aufenthalt in der Umkleide und in den WC-Anlagen ist eine FFP2-Maske 
zu tragen und zwar so lange, bis man an einem Sitzplatz Platz 
genommen, oder aber die Tanzfläche zum Tanzen erreicht hat. Beim 
Tanzen ist keine FFP2-Maske erforderlich, hier wird weiterhin auf die 
2m Abstandsregel zu anderen Tanzpaaren verwiesen. 

 
 Beim Betreten des Tanzstudio/-café ist auf die 3G-Regel zu achten, 

geimpft, genesen oder getestet. Für Kinder und Jugendliche gilt auch 
der „Ninja-Test“.  
 

 Die Benutzung von und der Aufenthalt in Umkleiden/WC-Anlagen ist so 
zu gestalten, dass der Mindestabstand von 2m zu anderen Personen 
gewahrt werden kann. 
 

 Im Tanzstudio/-café anwesende Personen sollten darauf achten, sich 
nicht selbst ins Gesicht (vor allem auf den Mund, die Augen und die 
Nase) zu fassen und beim Niesen oder Husten ein Einwegtaschentuch 
oder die eigene Armbeuge verwenden. 
 

 Der Kontakt zu nicht im selben Haushalt lebenden Personen ist 
auf das Minimum zu beschränken. Außerhalb des Tanzens ist 
ein Mindestabstand von 2m einzuhalten. 

 
 Das Tanzen soll nur mit dem Partner, mit dem man üblicherweise 

tanzt, erfolgen (Vorzugsweise mit dem Partner aus dem gemeinsamen 
Haushalt) oder es wird vorübergehend eine Tanzpartnerschaft 
eingegangen (Tanzen immer mit dem gleichen Tanzpartner). 
Partnerwechsel ist zu unterlassen. 

 
 Getränke und Speisen dürfen nur sitzend an einem 

Verabreichungsplatz und keinesfalls auf der Tanzfläche eingenommen 
werden. 

  
 Das Verweilen an der Bar (speziell nahe der Schankanlage und der 

Kaffeemaschine) ist untersagt. 
 



 Tanzkurse werden derzeit nur mehr abteilig in 6er Gruppen (3 
Tanzpaare) abgehalten. (Veranstaltungen mit 6 Personen / 3 
Tanzpaare). Es ist darauf zu achten, dass der eigene zugewiesene 
Tanzabschnitt nicht verlassen wird und es zu keiner Durchmischung 
mit Tanzpaaren aus anderen Tanzabschnitten kommt. 

 
 Sperrstunde für das Tanzcafé ist 22:00 Uhr. 
 
 Sperrstunde für das Tanzstudio ist 22:00 Uhr. 

 
 
 
7.2.2 Spezifische Hygienevorgaben: Folgende spezifischen Hygienevorgaben 
sind erforderlich: 
 

 Am Eingang und im Vorraum zu den WC-Anlagen sollte ausreichend 
Desinfektionsmittel für die Händedesinfektion zur Verfügung gestellt 
werden. Die Desinfektion kann durch das korrekte Händewaschen mit 
Seife ersetzt werden. Eine entsprechende Anleitung zum korrekten 
Händedesinfizieren ist bei den Desinfektionsmitteln ausgehängt. 
 

 Das Tanzstudio soll zumindest alle 2 Stunden für mindestens 15 
Minuten belüftet werden.  

 
 Die Klima- und Lüftungsanlage soll auf Dauerbetrieb laufen, um eine 

„gute“ Luftqualität und einen möglichst hohen Luftaustausch zu 
gewährleisten. 
 

 In einer Anwesenheitsliste sollen das Kommen und Gehen aller 
Personen erfasst werden.  

 

 Unvermeidbar mit den Händen zu berührenden Gegenständen 
(Türklinken, Musikanlagen, PCs, etc.) sollten zumindest einmal täglich 
desinfiziert werden. 
 

 WC-Anlagen und Waschräume sind täglich zu desinfizieren. 
 

 Eine Grundreinigung des Tanzstudios ist mindestens einmal pro Woche 
sicherzustellen. 
 

 In den etwaig vorhandenen Garderoben ist darauf zu achten, dass 
keine benützte Kleidungsgegenstände frei zugänglich aufbewahrt 
werden. 

 
 
7.2.3 Hygienemaßnahmen bei Proben und Darbietungen: Entfällt, auf Grund 
der COVID-19-Maßnahmenverordnung entfallen vorerst allerlei Arten von 
Shows, Darbietungen udgl. 
 
 
 



7.2.4 Hygienemittel: 
 

7.2.4.1 Desinfektionsmittel: Desinfektionsmittel werden mittels fix montierter 
Desinfektionsmittelspender am Eingang und im Vorraum zu den WC-Anlagen 
inkl. Anleitung zum korrekten Händedesinfizieren zur Verfügung gestellt. 
Sowohl der Spender als auch das Desinfektionsmittel wird bei der Firma 
HAGLEITNER GmbH bezogen und auf eine Ausreichende Bevorratung geachtet. 
Die Spender zeigen akustisch und visuell den Füllstand an und werden täglich 
überprüft und protokolliert. 
 
7.2.4.2 Handwaschgelegenheiten: Handwaschgelegenheiten finden sich 
ausreichend in den jeweiligen WC-Anlagen. Seife wird mittels fix montierter 
Seifenspender, sowie Einmalpapierhandtücher mittels fix montierter 
Papierhandtuchspender in den jeweiligen WC-Anlagen zur Verfügung gestellt. 
Sowohl die Seifenspender als auch die Papierhandtuchspender werden bei der 
Firma HAGLEITNER GmbH bezogen und auf eine ausreichende Bevorratung 
geachtet. Die Spender zeigen visuell den Füllstand an und werden täglich 
überprüft und protokolliert. 
 
7.2.4.3 Abfallbehältnisse: Abfallbehältnisse für benutzte Papierhandtücher 
stehen unmittelbar beim Handtuchspender zur Verfügung und werden täglich 
überprüft und entleert. 
 
 
7.3 Schulungen: 
 
Schulungen dieses COVID-19-Präventionskonzept betreffend werden intern, 
persönlich, mit jeweiligen Mitarbeiter*innen durchgeführt. 
 
 
7.4 Kommunikation und Information: 
 
Informationen dieses COVID-19-Präventionskonzept betreffend werden 
einerseits als Aushang (DIN-A4 Seite) beim Eingang, sowie beim Zugang zu 
den WC-Anlagen sowie auf der Homepage und zusätzlich verbal vor Kursbeginn 
kundgetan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aushang: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7.5 Personendatenverarbeitung: 
 
 
7.5.1 Verantwortliche*r 
 

7.5.1.1 Name des*r Verantwortlichen: Michael Köll 
 
7.5.1.2 Anschrift des*r Verantwortlichen: Niederhof 285, 6474 Jerzens 
 
7.5.1.3 Erreichbarkeit (Tel., E-Mail): 0660/4949208  
3   .1.3 Erreichbarkeit (Tel., E-Mail): tanzen@tanzstudio-krassnitzer.at 
 
 
7.5.2 Auftragsverarbeiter 
 

7.5.2.1 Name des*r Verantwortlichen: COTAS GmbH 
 
7.5.2.2 Anschrift des*r Verantwortlichen: Zeißweg 4 
 
7.5.2.3 Erreichbarkeit (Tel., E-Mail): +49 2103 202425  
3   .1.3 Erreichbarkeit (Tel., E-Mail): info@cotas.de 
 

COTAS GmbH 
Zeißweg 4 
40721 Hilden 

Telefon: +49 2103 202425 
Telefax: +49 2103 202422 

E-Mail: info@cotas.de 

 
 
7.5.3 Maßnahmen zur Erhebung von Personendaten 
 
COTAS ist eine Tanzschulsoftware zur Registrierung und Koordinierung von 
Personendaten und Tanzkursen. In dieser Softwaredatenbank werden 
Tanzkursbesucher erfasst. Somit ist nachvollziehbar welcher 
Tanzkursbesucher, welchen Tanzkurs, an welchem Tag, zu welcher Uhrzeit, mit 
welchem Tanzpartner besucht hat und in welchem Sektor dieser getanzt hat. 
Diese Daten werden selbstverständlich streng vertraulich behandelt. 
 
Für den Gastronomiebereich gilt die Registrierungspflicht. Dieser wird händisch 
mittels folgendem Formular entsprochen: 
 



 
 
 
 
7.5.4 Maßnahmen zur Aufbewahrung und Löschung von Personendaten 
 
Die relevanten Daten werden händisch erfasst und am Ende des Tages 
digitalisiert und abgespeichert. Nach Ablauf des Aufbewahrungszeitraumes 
werden diese Protokolle gelöscht und vernichtet. 
 
7.5.4.1 Aufbewahrungszeitraum: 4 Wochen, Löschung nach 6 Wochen 
 
7.5.4.2 Maßnahmen zur Löschung von Personendaten: Protokolle werden 
sowohl in digitaler Form gelöscht als auch in physischer Form vernichtet. 



7.6 Dokumentation:  
 
Personendaten (Gastronomie): Die relevanten Daten werden händisch erfasst 
und am Ende des Tages digitalisiert und abgespeichert.  
 
Personendaten (Tanzkurse): COTAS 
 
Hygieneprotokolle: händisch 
 

 
 



7.7 Weitere Maßnahmen basierend auf den Erkenntnissen der 
Risikoanalyse:  
 
Siehe Risikoanalyse Anhang 9.1.4 
 
 

8. Szenarienplanung 
 

8.1 Maßnahmen bei Auftreten einer COVID-19-Infektion / eines COVID-
19-Verdachtsfalles: 
 
 Bei Krankheitssymptomen jeglicher Art ist für die betroffenen Personen 

kein Besuch des Tanzstudios/Tanzcafés gestattet bzw. ist ein ggf. 
laufender Besuch im Tanzstudio/Tanz-café sofort einzustellen. 
 

 Als Krankheitssymptome sind insbesondere folgende zu erwähnen: Jede 
Form eines Atemwegsinfekts mit oder ohne Fieber (z.B.: Husten, 
Halsschmerzen, Kurzatmigkeit, Angina), Durchfall oder der Verlust/die 
Veränderung des Geschmacks-/Geruchssinnes. 
 

 Tritt ein Verdachtsfall während des Besuches im Tanzstudio/Tanzcafé auf, 
ist der Aufenthalt sofort einzustellen und alle anwesenden Personen 
müssen das Tanzstudio/Tanzcafé umgehend verlassen. Sie sollen sich in 
häusliche Quarantäne begeben, bis der Verdachtsfall entweder bestätigt 
oder aber enthärtet ist. 
 

 Ist ein bestätigter Fall aufgetreten, ist anhand des Anwesenheitsbuches 
der Kontakt der erkrankten Personen innerhalb der letzten 28 Tage ab 
Auftreten des Falles zu eruieren und in Kenntnis zu setzen. 
 

 
Weiters ist die auf der nächsten Seite folgend angeführte SARS-CoV-2 Reaktions- 
und Tracing Liste zu erstellen. 

 

8.2 Maßnahmen bei besonderen Veranstaltungssituationen: 
 
8.2.1 Unterbrechung der Veranstaltung: individuell und situationsbedingt 
 
8.2.2 Abbruch der Veranstaltung: individuell und situationsbedingt 
 
8.2.3 Räumung: individuell und situationsbedingt 
 
8.2.4 Drohende Stauungs- und Überfüllungssituationen: nicht gegeben auf 
Grund der geringen Zahl der Teilnehmer*innen 

 

      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Anhänge 

 

9.1 Pläne: Grundrissplan mit COVID-19 relevanten Eintragungen 
 
9.2 Aushänge: Aushang digital auf der Homepage und physisch beim Eingang 
und Vorraum der WC-Anlagen 
 
9.3 Checklisten: siehe Tracing-Liste 
 
9.4 Risikoanalyse: siehe Anhang: Endergebnis: Gesamtpunkte 65 = Geringes 
Gesamtrisiko 
 
9.5 Icons: siehe Anhang: Icons als Prävention an relevanten Orten 
 

 

Datum: 18.05.2021 

 

Version: 2.2 

 

Name und Unterschrift des Verfassers: Michael Köll 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



































 

 


